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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 
 
Der Hamburger Bezirk Harburg und die IBA Hamburg GmbH planen die Entwicklung von Wohnbau- 
und Gewerbeflächen auf einer ca. 70 ha großen Fläche nördlich der Bundesstraße 73 (Cuxhavener 
Straße) zwischen der westlichen Stadtgrenze und der Siedlung Neugraben-Sandbek. Zur bauleitpla-
nerischen Vorbereitung des Vorhabens stellt der Bezirk den Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 67 
„Fischbeker Reethen“ auf. Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 105 ha. Es befindet sich an der 
westlichen Hamburger Stadtgrenze zwischen den Siedlungsrändern der niedersächsischen Gemeinde 
Neu Wulmstorf im Westen und dem Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek im Osten. Im Süden 
wird es begrenzt von der Bundestraße 73 (Cuxhavener Straße), im Norden von der Grenze des EU-
Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“. 
 
Vorgeschaltet war dem Planverfahren ein zweistufiger städtebaulich-landschaftsplanerischer Wett-
bewerb, dessen Siegerentwurf vom Büro KCAP Architects & Planners verfasst worden war. Der Ent-
wurf wurde in der Folge erheblich überarbeitet. Eine der wesentlichen landschaftsplanerischen Auf-
gaben des Wettbewerbs war die Grün- und Freiraumentwicklung unter besonderer Berücksichtigung 
der Lage des Plangebietes zwischen dem nördlich liegenden Moorgürtel und der südlich der 
Cuxhavener Straße liegenden Fischbeker Heide. Beide Gebiete stellen naturschutzfachlich bedeu-
tende Großräume dar.  
 
Durch die Realisierung der geplanten Nutzungsänderungen können unter Umständen artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG eintreten. Gegenstand des vorliegenden Gut-
achtens ist die Abhandlung des besonderen Artenschutzes auf der Basis des Funktionsplans mit 
Stand vom November 2023. Das Gutachten dokumentiert die Ergebnisse der faunistischen Erfas-
sungen der Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien sowie Tagfalter (inkl. Widderchen), 
Libellen und Heuschrecken. Diese wurden erstmalig im Frühjahr/Sommer 2016 auf den zentralen 
Plangebietsflächen sowie im Frühjahr/Sommer 2018 auf später in das Plangebiet aufgenommenen 
Teilflächen (im Folgenden als Erweiterungsflächen bezeichnet) durchgeführt. Der Bebauungsplan ist 
in Folge vielfältiger Verzögerungen weiterhin im Aufstellungsverfahren. Um eine rechtssichere und 
fachlich valide Abarbeitung der artenschutzfachlichen Aspekte zu gewährleisten, wurden daher im 
Jahr 2022 die Erfassungen der Artengruppen Brutvögel und Fledermäuse aktualisiert. Außerdem 
wurde erstmalig eine Erfassung des streng geschützten Nachtkerzenschwärmers durchgeführt. Eine 
Plausibilitätskontrolle wurde für die vorhandene Erfassung verschiedener Wirbellosengruppen 
durchgeführt.  
 
Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Betroffenheit der nachgewiesenen 
Arten bewertet. Für Artengruppen, für die keine gesonderten Erfassungen durchgeführt wurden, er-
folgt die artenschutzfachliche Betrachtung im Rahmen einer Potenzialanalyse. 
 
Neben der darauffolgenden Prüfung der geplanten Nutzungsänderungen auf das mögliche Eintreten 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände enthält das Gutachten Empfehlungen für Maßnahmen zu 
deren Vermeidung sowie Vorschläge zu notwendigen Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen für pla-
nungsrelevante Arten.  
 
Das vorliegende Gutachten ersetzt die im Rahmen der Verschickung zum ersten Beteiligungsver-
fahren verschickte Version vom 19.05.2019 und das im Nachgang dazu erstellte Ergänzungsgutach-
ten vom 19.01.2021. 
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Hinsichtlich der Nutzung des Gebietes dominierte im südlich der Bahnlinie liegenden Teil des Plan-
gebiets bis ca. 2019 die landwirtschaftliche Nutzung: ca. 50 ha des Gebietes wurden intensiv acker-
baulich genutzt, weitere ca. 30 ha als Grünland. Nach der in Vorbereitung der geplanten Bebauun-
gen erfolgten Kündigung der Pachtverträge und der Aufgabe der Nutzung entwickelte sich auf den 
Schlägen eine Brachevegetation. Nördlich der Bahnlinie liegen landwirtschaftlich genutzte Acker- 
und Grünlandparzellen sowie verbuschte Feuchtbrachen. Der Bereich nördlich des Querliniengra-
bens wird von Pferde- und Kleinviehbesitzern zur Beweidung und zur Unterbringung ihrer Tiere ge-
nutzt. 
 
Bebaute Grundstücke befinden sich in untergeordneter Größe im Süden, Osten und Westen an den 
Rändern des Gebietes. An der Cuxhavener Straße und der Straße Voßdrift sind dies Wohnbau-
grundstücke und das Depot des Hamburger Völkerkundemuseums (ehemalige Standortverwaltung 
Röttiger Kaserne). Am Ohrnsweg umfasst das Gebiet das Kita-Gelände und Freizeitflächen der 
Schule am Ohrnsweg sowie den Tennisplatz des TV Fischbek. Wohnbaugrundstücke liegen außer-
dem an der Grenze zu Neu Wulmstorf am Schulweg. Zusammenhängende Gehölzbestände in Form 
von Kiefernwald befinden sich an der Cuxhavener Straße und entlang der ehemaligen Panzer-
trasse, kleinere Mischwaldbestände liegen nördlich des Museumsdepots. 
 

3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Ein Bebauungsplan ist nicht vollzugsfähig und damit unwirksam, wenn der Planverwirklichung dau-
erhafte und nicht ausräumbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Belange des Ar-
tenschutzes sind daher bereits auf der Ebene der Planaufstellung zu berücksichtigen. Folgende ge-
setzliche Regelungen sind maßgeblich: 
 
Für alle europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie gelten die ar-
tenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG): 
 

▪ Verbot der Tötung, Verletzung, bzw. Zerstörung oder Beschädigung von Individuen und ihren 
Entwicklungsstadien (Nr. 1),  

▪ Verbot der erheblichen Störung, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lation einer Art verschlechtert (Nr. 2) und 

▪ Verbot der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(Nr. 3). 

Für wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen gilt au-
ßerdem das Verbot, sie aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören (Nr. 4) 
 
Das Verbot der Tötung oder Verletzung (Nr. 1) bezieht sich auf das betroffene Individuum. Das Ver-
bot der Zerstörung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten betrifft die jeweils be-
troffenen Lebensstätten, wobei alle für den Erfolg der Reproduktion essenziellen Habitate mit einbe-
zogen werden (funktionaler Ansatz bei der Definition der Fortpflanzungsstätte). Demgegenüber ist 
die lokale Population, auf die sich das Störungsverbot bezieht, gesetzlich nicht eindeutig definiert. 
Eine Abgrenzung ist in der Praxis nur ausnahmsweise möglich. Bei manchen Artvorkommen lässt 
sich die lokale Population gut definieren oder in Form von Dichtezentren räumlich eingrenzen (z.B. 
Amphibiengewässer, Fledermauswochenstuben oder –winterquartiere, Kranichrastplätze). Bei Arten 
mit sehr großen Raumansprüchen sind die betroffenen Individuen als lokale Population zu betrach-
ten, bei flächenhaft vorkommenden Arten (z.B. häufige Singvogelarten) können die Vorkommen in-
nerhalb einer naturräumlichen Einheit oder ersatzweise auch innerhalb von Verwaltungsgrenzen als 
lokale Population definiert werden (LANA 2010). In einem Urteil vom 4. März 2021 stellte der EUGH 
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u.a. jedoch fest, dass das Verbot der Störung nach Artikel 12 der FFH-Richtlinie auch greifen kann, 
wenn sich der Erhaltungszustand der Arten durch eine Maßnahme nicht verschlechtert. Diese Aus-
sage stellt die Rechtsgültigkeit von § 44 Abs 1 Nr.2 BNatSchG in Frage, wonach eine Störung nur 
dann als erheblich eingestuft wird, wenn sie sich negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation einer betroffenen Art auswirkt. In der Praxis der artenschutzfachlichen Bewertung für Arten 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie bedeutet dies: Es besteht eine höhere Rechtssicherheit, wenn 
bei der Prüfung des Störungsverbots nicht Bezug auf die lokale Population vorgenommen wird, son-
dern stattdessen die Störung der jeweils betroffenen Individuen beurteilt wird.   
 
Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchti-
gungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelassen 
oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 (1) 
BNatSchG ein Verstoß gegen  

▪ das Tötungs- und Verletzungsverbot (Nr.1) nicht vor, wenn sich das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebote-
nen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann 

▪ das Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten (Nr. 3) nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird 

 
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, auch CEF-Maßnahmen ge-
nannt (CEF=continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. Ein „räumlicher Zu-
sammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in enger Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen 
und innerhalb der Aktionsradien der betroffenen Arten liegen (LANA 2010). 
 
Bezüglich der Möglichkeiten einer Legalausnahme wie sie § 44 Abs. 5 BNatSchG für zulässige Ein-
griffe oder Verfahren nach BauGB darstellt ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
11.7.2011 zur Ortsumgehung Freiberg berücksichtigen. Darin wurde festgestellt, dass die Regelun-
gen des § 44 Abs. 5 BNatSchG bezüglich der Zulässigkeit unvermeidbarer Tötungen oder Verlet-
zungen von Individuen nicht dem EU-Recht entsprechen. Eine Legalausnahme ist weder in der 
FFH-Richtlinie noch in der EU-Vogelschutzrichtlinie vorgesehen. Demnach gilt das dem Bundesna-
turschutzgesetz übergeordnete EU-Recht unmittelbar. 
 
Für alle übrigen besonders geschützten Arten, die in der Bundesartenschutzverordnung oder der 
EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) geführt sind, haben die Zugriffsverbote 
keine Geltung, wenn sie bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen, im Innenbereich, im 
Zuge von Planaufstellungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) zulässig 
sind oder bei zulässigen Eingriffen auftreten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)1. Die Habitatansprüche dieser 
Arten sind dennoch zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu den artenschutzrechtlich erforderlichen 
Maßnahmen für die europäischen Vogelarten sowie die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie 
können die Belange dieser Arten im Rahmen der Genehmigung gegen andere Belange abgewogen 
werden. 
 
Im Einzelfall ist eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus zwingenden 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftli-
cher Art zulässig. Als Voraussetzung hierfür muss allerdings gewährleistet sein, dass zumutbare Al-
ternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht 

                                                
1 § 18 Abs. 2 BNatSchG verweist u.a. auf § 34 BauGB. Danach ist ein Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile auch ohne Bebauungsplan zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
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verschlechtert. Auch darf Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie hierzu keine weitergehenden Anforde-
rungen enthalten (§ 45 Abs. 7 BNatSchG).  
 
Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegenehmi-
gung wird in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen, die so konzipiert sind, 
dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich übernehmen. Die beschriebenen Maßnahmen 
werden als Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen, FCS = fa-
vourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) bezeichnet. 
 

4 MATERIAL UND METHODEN 

4.1 Datenrecherche  

Die Datenrecherche dient der Eingrenzung des Artenspektrums auf die Arten, deren Vorkommen 
aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung und des vorhandenen Biotopbestands im Gebiet möglich ist, 
und der Analyse ihrer möglichen Betroffenheit.  
 
Es wurden folgende Datengrundlagen ausgewertet: 

▪ Verbreitungsatlanten/Schutz- bzw. Artenhilfsprogramme und Rote Listen der Stadt Hamburg 
für:   

 
- Großschmetterlinge (STÜBINGER 1989) 

- Tagfalter und Widderchen (STÜBINGER 1983, RÖBBELEN 2007a) 

- Säugetiere (SCHÄFERS et al. 2016) 

- Libellen (RÖBBELEN et al. 2020)  

- Schnecken und Muscheln (DEMBINSKI et al. 1997) 

- Süßwassermollusken (GLOER & DIERKING 2010) 

- Amphibien und Reptilien (BRANDT et al. 2018) 

- Fische und Neunaugen (THIEL & THIEL 2015) 

- Heuschrecken (RÖBBELEN 2007b)  

- Pflanzen (POPPENDIECK et al. 2010) 

- Brutvögel (MITSCHKE 2006, 2012, 2018) 

▪ Datenabfrage beim Arbeitskreis an der staatlichen Vogelschutzwarte  

▪ Auszüge aus dem Biotop- und Artenkataster der Stadt Hamburg (Stand 2022) 

▪ allgemeine Literatur zu Ansprüchen und Verbreitung der zu untersuchenden Arten 

 

4.2 Habitatanalyse / Faunistische Potenzialanalyse  

Das Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen einer Ortsbegehung am 21. März 2022 hinsichtlich sei-
ner Habitateignung für besonders oder streng geschützte Arten bewertet. Das Hauptaugenmerk lag 
dabei auf der Feststellung von Habitatstrukturen, die bei den nachfolgenden faunistischen Erfassun-
gen besonderes genau zu betrachten waren, wie z.B. potenziell als Fledermausquartier oder Brut-
höhle geeignete Baumhöhlen. Weiterhin betrachtet die Habitatanalyse die Bedeutung des Gebiets 
für Vertreter der Artengruppen, für die keine gesonderten Erfassungen durchgeführt werden. Beson-
dere Beachtung fand auch die Gebietsentwicklung in dem Zeitraum seit der ersten Gebietsbearbei-
tung 2016/2018. 
 
In der faunistischen Potenzialanalyse wurden die Ergebnisse der Habitatanalyse und der Daten-
recherche zusammengefasst. Als Ergebnis wurde dargestellt, welche besonders oder streng 
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4.5 Erfassung des Amphibienbestands 

Der Amphibienbestand wurde 2016 bzw. 2018 auf den folgenden, zusammen ca. 52 ha umfassen-
den Teilflächen des Plangebiets erfasst (s. Abb. 2): 
 

▪ Grünlandbrachen südlich der Bahnlinie (2016) 

▪ Gelände südlich der Cuxhavener Straße (2018) 

▪ Schule/Kita am Ohrnsweg (2018)  

▪ Gelände nördlich der Bahnlinie (2018) 

 
Die Erfassung umfasste die Ermittlung des Artenspektrums und eine Bestandsgrößenschätzung 
(halbquantitative Erfassung). Es wurden Informationen über die Habitatnutzung durch die einzelnen 
Arten erhoben (Vorhandensein von Laichhabitaten und Landlebensräumen, Habitatverbundfunktio-
nen). Die Erfassungen erfolgten an jeweils drei Terminen zwischen März und August (Tab. 3). Es 
wurden folgende Methoden angewandt:  
 

▪  Sichtbestimmung bzw. Kescherfang adulter und juveniler Tiere an potenziellen Laich- 
 gewässern und Landlebensräumen  

▪  Sofern im Gebiet potenziell geeigneten Gewässerhabitate vorhanden sind: 
 Verhören der Gewässer auf rufende Tiere, Absuchen nach Laich, ggf. Auszählen der  
 Laichballen/Laichschnüre, Einsatz von Reusen  

 
Im Jahr 2022 wurden die Erfassungsergebnisse aus 2016/18 einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. 
Die in den untersuchten Teilflächen liegenden Amphibienhabitate wurden hierzu vor Ort hinsichtlich 
ihrer Potenziale für das Vorkommen streng geschützter Arten überprüft. Die Begehung fand am 02. 
Juni 2022 sowie im Rahmen der Erfassung der weiteren Tierartengruppen statt. 
 
Die Ergebnisse der Erfassung wurden textlich kurz beschrieben und bewertet. Soweit sinnvoll, wur-
den die Funde auch kartografisch und fotografisch dargestellt. 
 



Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 67 Planungsgemeinschaft 
Artenschutzfachliches Gutachten, Stand: 11.12.2023 Marienau 
 

 
 
 

15 

 
 

Abbildung 2:  Artengruppen Amphibien, Tagfalter, Libellen und Heuschrecken: 

  Untersuchungsgebiet der Erfassungen 2016/2018 und der Plausibilitätsprüfung  
  2022 (rot), Plangebiet Neugraben-Fischbek 67 (schwarz) 
  Kartengrundlage: Digitale Stadtgrundkarte 1:5.000, © Landesbetrieb Geoinformation und  
                          Vermessung Hamburg 
 
 

4.6 Erfassung von Tagfaltern und Widderchen, Libellen und Heuschrecken  

In den in Abbildung 2 dargestellten Teilflächen des Plangebiets wurde 2016 bzw. 2018 der Bestand 
der Artengruppen Tagfalter und Widderchen, Libellen und Heuschrecken erfasst. 
 
Die in beiden Jahren jeweils drei bzw. vier Geländetermine umfassende Untersuchung beinhaltete 
die Ermittlung des Artenspektrums sowie die Bewertung des Gebietes hinsichtlich seiner Bedeutung 
für die Artengruppen. Die Untersuchungen erfolgten mittels Sichtbestimmung und Kescherfang bzw. 
dem Verhören von Lautäußerungen (Heuschrecken). Dämmerungs- bzw. nachtaktive Heuschre-
ckenarten wurden auch im Rahmen der detektorgestützten Fledermauserfassungen aufgenommen. 
An potenziellen Reproduktionsgewässern wurde zusätzlich nach Libellenlarven bzw. Exuvien ge-
sucht. 
 
Im Jahr 2022 wurden die Erfassungsergebnisse aus 2016/18 einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. 
Die in den untersuchten Teilflächen liegenden Habitate wurden hierzu vor Ort hinsichtlich ihrer Po-
tenziale für das Vorkommen streng geschützter Arten der untersuchten Artengruppen überprüft. Die 
Prüfung fand am 02. Juni 2022 sowie im Rahmen der Termine zur Erfassung der weiteren Tierarten-
gruppen statt. 
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Niedersachsen. Prägende Arten sind Stieleiche (Quercus robur), Kiefer (Pinus sylvestris) und Berg-
Ahorn (Acer pseudoplatanus).  
 
Die Gehölzflächen stellen potenzielle Bruthabitate von Vogelarten der Siedlungsränder, Gebüsche 
und Kleingehölze dar. Sie dienen auch als Landlebensraum und Wanderachse für Amphibien sowie 
als Lebensraum für Kleinsäuger und Wirbellose. Ältere Bäume mit Astausbrüchen, Höhlungen etc., 
die sich als Tagesversteck oder Quartier für Fledermäuse eignen, sind vereinzelt vorhanden. Die 
Gehölzrandlinien können als Jagdroute und Orientierungsstruktur für Fledermäuse dienen.  
 

5.5 Gebäude, Sportanlagen und Gärten  

Ein zusammenhängender Bestand von Wohnhäusern mit größeren, eingewachsenen Hausgärten 
liegt an der Voßdrift. Einzelne Wohngrundstücke finden sich außerdem am Neuwulmstorfer Schul-
weg Nr. 8 und an der Cuxhavener Straße. Eine kleine Gruppe von Wohnhäusern mit Gartengrund-
stücken liegt außerdem im äußersten Südwesten des Gebietes (Gemeinde Neu Wulmstorf, Schul-
weg). An der Cuxhavener Straße liegt das von Kiefernbeständen umgebene Gebäude des Völker-
kundemuseums-Archivs.  
 
Am östlichen Rand des Untersuchungsgebiets liegt die Kindertagesstätte am Ohrnsweg. Sie besteht 
aus neueren, eingeschossigen Bauten, an die sich südlich die teils befestigten Spiel- und Sport-
plätze der Grundschule angliedern. Daran angrenzend liegt der Tennisplatz des TV Fischbek mit 
dessen Stellplatzflächen.  
 
Mehr oder weniger temporäre Bauten in Form zahlreicher kleinerer Ställe, Unterstände und Schup-
pen befinden sich am nordwestlichen Rand des Untersuchungsgebietes auf einer größeren, von 
Tierhaltern genutzten Fläche. 
 
Die Strukturen stellen potenzielle Habitate von gebäude-, boden- und freibrütenden Brutvögeln der 
Wohngebiete, Dorfränder und Siedlungsgärten dar. Die Gebäude können zudem eine Funktion als 
Tagesversteck oder Quartier von gebäudebewohnenden Fledermausarten haben, die Wohngärten 
und Randbereiche wiederum können für diese als Jagdhabitat fungieren. Weiterhin dienen diese 
Flächen als Habitat für Kleinsäuger und Wirbellose. 
 
  



Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 67 Planungsgemeinschaft 
Artenschutzfachliches Gutachten, Stand: 11.12.2023 Marienau 
 

 
 
 

27 

6 POTENZIALANALYSE 

6.1 Säugetiere (außer Fledermäusen) 

Für die Artengruppe liegen für Hamburg Verbreitungsangaben und eine Rote Liste aus dem Atlas 
der Säugetiere Hamburgs (SCHÄFERS al. 2016) vor.  
 
Von den 54 in Hamburg nachgewiesenen Säugetierarten sind neben den in Kapitel 7.2 gesondert 
behandelten Fledermäusen zwei Arten im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt.  
 
Hinzu kommen die im Atlas der Säugetiere als Gäste geführten Arten Wolf (Canis lupus), Alpenfle-
dermaus (Hypsugo savii), Schweinswal (Phocoaena phocoaena), Großer Tümmler (Tursiops trun-
catus), Eismeer- Ringelrobbe (Pusa hispida), Schwertwal (Orcinus orca), Weißseitendelfin (La-
genorhynchus acutus), Weißschnauzendelfin (Lagenorhynchus albirostris) und Gemeiner Delfin 
(Delphinus delphis). Abgesehen vom im Stadtgebiet in der Elbe und im Hafen regelmäßig nachge-
wiesenen Schweinswal handelt es sich dabei um extrem seltene zum Teil schon länger zurücklie-
gende Einzelbeobachtungen. Da keine dauerhaften Vorkommen dieser Arten im Untersuchungsge-
biet zu erwarten sind, werden sie im Folgenden nicht weiter betrachtet.  
 
Die osteuropäisch verbreitete Haselmaus (Muscardinus avellanarius) erreicht in Hamburg die Nord-
westgrenze ihrer Verbreitung. Die Art kommt in Wäldern aller Art vor, bisweilen auch in Knicks, Ge-
büschen und Brachen, soweit diese in der Nähe größerer Wälder liegen. In Hamburg wurde sie in 
den letzten Jahrzehnten nur im Osten und Südosten festgestellt und ist in der Roten Liste als „stark 
gefährdet“ geführt. Aus dem südwestlichen Stadtgebiet sind aber keine Nachweise bekannt, ebenso 
in den benachbarten niedersächsischen Gebieten (NLWKN 2011) sind. Ein Vorkommen im Untersu-
chungsgebiet ist aufgrund der Lage des Gebietes auszuschließen.  
 
Vom bestandsgefährdeten Fischotter (Lutra lutra) l liegen in Hamburg Nachweise von der Alster, 
von der Ammersbek und dem Oberlauf der Wandse, sowie aus Harburg und aus dem Elbetal vor. 
Der Schwerpunkt der Nachweise liegt in den Vier- und Marschlanden und im Bereich der Oberalster 
und Ammersbek. Künftig ist eine Einwanderung in die Stadt insbesondere über die Alster und ihre 
Nebenflüsse zu erwarten. Die der Innenstadt nächsten Nachweise liegen derzeit an der Alster in 
Groß Borstel. Die Art benötigt weitgehend unzerschnittene, strukturreiche und ungestörte Fließge-
wässerlandschaften als Lebensraum. Vergleichbare Strukturen sind im Umfeld des Untersuchungs-
gebietes nicht vorhanden. Vorkommen sind daher nicht zu erwarten. 
 
Der in Hamburg stark gefährdete Biber (Castor fiber) wandert seit 1999 wieder in Hamburg ein. Er 
wird schwerpunktmäßig im Bereich der Vier- und Marschlanden beobachtet, wo 2016 erstmals auch 
eine Reproduktion nachgewiesen wurde. Daneben gibt es auch Beobachtungen aus dem Hafenge-
biet und dem Süderelberaum. Die Art besiedelt mit derzeit fünf bis sieben Revieren die Elbeneben-
gewässer außerhalb des Tidebereichs. Das Untersuchungsgebiet befindet sich außerhalb des be-
kannten Verbreitungsgebietes. Auch wurden im Rahmen der Habitatanalyse keine Hinweise auf 
eine mögliche Besiedlung des Plangebietes festgestellt. Vorkommen des Bibers sind daher auszu-
schließen. 
 

6.2 Reptilien 

Für die Artgruppe liegen für Hamburg Verbreitungsangaben und eine Rote Liste im Artenhilfspro-
gramm (BRANDT ET AL. 2018) vor.  
 
Von den acht im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten sind drei in Hamburg heimisch. 
Davon gilt die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) als ausgestorben. Vorkommen 
sind daher nicht zu erwarten.  
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Die Zauneidechse (Lacerta agilis) besiedelt sandige, thermisch begünstigte Trockenbiotope aller 
Art. In Hamburgs Südwesten kommt sie vor allem in der Fischbeker Heide mit individuenstarken und 
anwachsenden Beständen vor, im Moorgürtel fehlt die Art aber großräumig. Potenzielle Zau-
neidechsenhabitate finden sich kleinflächig im Bereich der Panzertrasse. Vorkommen sind aber auf-
grund der Barrierewirkung der Cuxhavener Straße und der dadurch fehlenden Habitatanbindung 
des Gebietes an besiedelte Bereiche (Fischbeker Heide) nicht zu erwarten.  
 
Von der in der Roten Liste Hamburgs als verschollen geführten Schlingnatter (Coronella austriaca) 
gelang in 2009 ein Nachweis in der Fischbeker Heide. Die Art bevorzugt im norddeutschen Tiefland  
strukturreiche Heidegebiete, lichte Kiefernwälder und Moore. Vorkommen sind daher im Untersu-
chungsgebiet nicht zu erwarten.  
 
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten besonders oder streng ge-
schützten Arten sind Vorkommen der Blindschleiche (Anguis fragilis), der Ringelnatter (Natrix natrix) 
und der Waldeidechse (Zootoca vivipara) zu erwarten. Letztere wurde 2016 im Randbereich der S-
Bahntrasse und 2022 im Rahmen der Erfassungsarbeiten am Nordrand des Untersuchungsgebietes 
nachgewiesen. 
 

6.3 Fische und Rundmäuler 

Für Fische und Rundmäuler liegen ein Verbreitungsatlas und eine Rote Liste (THIEL & THIEL 2015) 
vor.  
 
Mit dem Europäischen Stör (Acipenser sturio), dem Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni) 
und dem Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus) sind drei Fischarten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie streng geschützt. Mangels geeigneter Gewässer werden Vorkommen dieser Arten im 
Plangebiet ausgeschlossen. 
 
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten besonders oder streng ge-
schützten Arten sind keine Vertreter im Gebiet zu erwarten. 
 

6.4 Käfer 

Für die Artengruppe liegen in Hamburg weder eine Rote Liste noch ein Artenhilfsprogramm vor. Die 
Potenzialanalyse basiert daher auf Angaben des Artenkatasters (BUE 2016) sowie des Vereins zur 
naturwissenschaftlichen Heimatforschung zu Hamburg (www.entomologie.de/hamburg) und aus 
GÜRLICH et al. (1995). Weitere Angaben zu Verbreitung und Habitatpräferenzen der Arten stammen 
aus ZAHRADNIK (1985), WACHMANN et al. (1995) und MÜLLER-MOTZFELD (2004). 
 
Anhang IV der FFH-Richtlinie führt neun in Deutschland heimische Käferarten. Von den Bockkäfer-
arten Alpenbock (Rosalia alpina) und Heldbock (Cerambyx cerdo) sowie von dem Goldstreifigen 
Prachtkäfer (Bupestris splendens) sind Vorkommen aus dem Hamburger Raum nicht bekannt. Der 
Breitrand (Dytiscus latissimus) aus der Familie der Schwimmkäfer (Dytiscidae) ist ein seltener Be-
wohner großer Stillgewässer mit dichter Wasservegetation, der in Deutschland ursprünglich recht 
verbreitet war. Nach 1960 sind aber keine Nachweise aus der norddeutschen Tiefebene bekannt. 
Ähnliche Lebensraumansprüche hat der ebenfalls zu den Schwimmkäfern gehörende Schmalbin-
dige Breitflügeltauchkäfer (Graphoderus bilineatus). Die nächsten bekannten Vorkommen der 
ebenfalls an Gewässer gebundenen Art stammen aus dem Elbetal am südostlichen Hamburger 
Stadtrand (Raum Borghorst). Vom Vierzähnigen Mistkäfer (Bolbelasmus unicornis), einem Vertre-
ter der Familie der Mistkäfer (Geotrupidae), stammt der einzige bekannte deutsche Nachweis aus 
dem Raum Baden (1967). Der Rothalsige Düsterkäfer (Phryganophilus ruficollis) aus der Familie 
der Düsterkäfer (Melandryidae) ist in Deutschland ausgestorben.  
 
Vorkommen der genannten Arten im Untersuchungsgebiet sind nicht zu erwarten.  
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Der in Hamburg sehr seltene Eremit (Osmoderma eremita) bewohnt alte Laubbäume, vor allem Ei-
chen, Buchen, Linden, Weiden und Obstbäume, sofern diese besonnte Bereiche mit Höhlen und da-
rin liegenden Mulmkörpern aufweisen. Nachweise gibt es unter anderem aus dem Alstertal, Berge-
dorf und den Elbvororten. Im Untersuchungsgebiet selbst sind exponierte, alte Habitatbäume nicht 
vorhanden. Vorkommen der Art sind somit nicht zu erwarten. 
 
Der Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) ist ursprünglich eine in Mittel- und Nordeuropa verbrei-
tete Art. Bestandsrückgänge führten dazu, dass sich die letzten Vorkommen in Deutschland auf 
Südbayern beschränkten und die Art in der Roten Liste Deutschlands als vom Aussterben bedroht 
eingestuft wurde. In den letzten 15 Jahren kam es jedoch zu einer Wiederausbreitung. So wurde der 
Scharlachkäfer u.a. in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. 2016 gelang in Hamburg ein 
Nachweis in Kaltehofe (HÖRREN & TOLKIEHN 2016), der 2017 bestätigt wurde. Die Art lebt vor allem 
an Laubbäumen, bevorzugt an Pappeln, aber auch an anderen Laubbaumarten. Die Larve lebt unter 
durchfeuchteter, aber nicht zu nasser morscher Rinde an sonnenexponierten toten Ästen, Stämmen 
oder Stümpfen stehender oder umgestürzter Bäume. Als Lebensraum werden zusammenhängende, 
extensiv genutzte, totholzreiche Wälder, wie sie vor allem in den Auen und Bergregionen zu finden 
sind, genannt. Vorkommen der Art sind somit nicht zu erwarten. 
 
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten besonders oder streng ge-
schützten Arten sind Vorkommen von besonders geschützten Vertretern der Familie der Bock- und 
Laufkäfer zu erwarten. 
 

6.5 Mollusken 

Für Mollusken liegen für Hamburg Verbreitungsangaben und Rote Listen (DEMBINSKI et al. 1997, 
GLOER et al. 2010) vor.  
 
Von den drei in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten ist die Gebänderte Kahnschnecke 
(Theodoxus transversalis) in Hamburg nicht natürlich verbreitet. Die Gemeine Flussmuschel (Unio 
crassus) ist an schnell fließende, sauerstoffreiche Gewässer gebunden, wie sie im Untersuchungs-
gebiet nicht vorhanden sind. Die Art wird überdies in der aktuellen Roten Liste als ausgestorben ge-
führt.  
 
Für die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus), eine Bewohnerin klarer und sonnenexponier-
ter Gewässer, sind Vorkommen aus dem Bergedorfer Raum mit Schwerpunkt in den Vier- und 
Marschlanden, aus dem an die Süderelbmarsch angrenzenden Moorgürtel, von der Alster und aus 
dem Bezirk Wandsbek bekannt. Im Untersuchungsgebiet sind Vorkommen der Art in den Beetgrä-
ben innerhalb des aufgelassenen und versumpften Grünlandkomplexes nördlich der S-Bahnlinie 
denkbar (s. Kapitel 5.1).  
 
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten besonders oder streng ge-
schützten Arten wurden Vorkommen der besonders geschützten Weinbergschnecke (Helix poma-
tia) während der Habitatanalyse nachgewiesen. 
 

6.6 Pflanzen 

Für Farn- und Blütenpflanzen sowie für Moose liegen für Hamburg Verbreitungsangaben aus dem 
Biotopkataster der BUE und aus Roten Listen (POPPENDIECK et al. 2010) vor. Von den in Anhang IV 
der FFH-Richtlinie aufgeführten Gefäßpflanzenarten kommt nur der Schierlings-Wasserfenchel 
(Oenanthe conioides) in Hamburg vor. Im Untersuchungsgebiet ist die an der Tide-Elbe endemische 
Art nicht zu erwarten. 
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Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten besonders oder streng ge-
schützten Arten sind keine autochthonen Vorkommen zu erwarten.   

6.7 Weitere Artengruppen 

Aus der Artengruppe der Hautflügler sind im Gebiet Vorkommen von Arten von Bienen und Hum-
meln (Apoidea) sowie der Hornisse (Vespa crabro) und Waldameisen (Formica spp.) zu erwarten. 
Aus der Artengruppe der Netzflügler sind Vorkommen der Gewöhnlichen Ameisenjungfer 
(Myrmeleon formicarius) möglich. Diese Arten/Artengruppen sind gemäß BArtSchV besonders ge-
schützt. 
 
Vorkommen in der BArtSchV aufgeführter, besonders oder streng geschützter Netzflüglerarten, 
Spinnen, Krebse, Nesseltiere, Schwämme und Stachelhäuter sind nicht zu erwarten.  
 
Unter den in Hamburg heimischen Vertretern der oben genannten Artengruppen sind keine Arten in 
Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt. 
 

7 ERFASSUNGSERGEBNISSE 

7.1 Brutvögel 

7.1.1 Ergebnisübersicht  

Im Rahmen der Erfassungen im Frühjahr/Sommer 2022 wurden insgesamt 51 Brutvogelarten und 
11 Gastvogelarten (Nahrungsgäste) nachgewiesen. Eine Übersicht findet sich in Tabelle 5. Räum-
lich sind die Brutreviere auf den Karten 1 und 2 im Anhang dargestellt. 
 
Das Artenspektrum lässt sich den sechs wesentlichen Habitattypen des Untersuchungsgebietes zu-
ordnen: 
 

▪ Als bodenbrütende Vögel der Agrarlebensräume besiedeln Wiesenschafstelze, Feldlerche, 
Wiesenpieper und Schwarzkehlchen die landwirtschaftlich genutzten Bereiche und Brachflä-
chen im Norden und Westen.  
 

▪ In den feuchten Wiesenflächen und verbuschenden Feuchtbrachen im Norden und Nord-
osten trat neben den häufigen Arten Schwarzkehlchen und Dorngrasmücke auch der be-
standsgefährdete Feldschwirl als Brutvogel auf.  
 

▪ Die prägenden Brutvogelarten in den linearen Gehölz- und Saumstrukturen entlang der 
Rethenbek sowie der Gräben und Wege waren Kohl- und Blaumeise, Zilpzalp, Goldammer, 
Schwarzkehlchen und Dorngrasmücke.  
 

▪ Die Nassbrachen, Röhrichte und Feuchtgebüsche nördlich der S-Bahnlinie wurden vor-
rangig von Amsel, Heckenbraunelle, Gelbspötter sowie Dorn-, Mönchs- und Gartengrasmü-
cke besiedelt.  
 

▪ Die Siedlungsgärten an der Voßdrift, am Schulweg, am Ohrnsweg und an der Cuxhavener 
Straße zeigten eine im Vergleich dichtere Besiedlung mit vorwiegend störungstoleranten und 
allgemein verbreiteten Arten. Häufig vertreten waren Amsel, Rotkehlchen, Blau- und Kohl-
meise, Buchfink, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke und Grünfink. 
 

▪ Ein ähnliches Artenspektrum zeigte sich in den kleinen waldartigen Bereichen beiderseits 
des südlichen Teils der ehemaligen Panzertrasse, an der Cuxhavener Straße und auf der 
Nordseite des Museumsarchivs, wo aber, womöglich durch die verkehrsbedingten Störungen 
nur wenige Vögel brüteten. Auch fehlten echte Waldarten hier weitgehend. 
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7.2.2 Anmerkungen zu nachgewiesenen Fledermausarten 

 
Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ist in ganz Hamburg verbreitet. Quartiernachweise 
gibt es aus dem gesamten Stadtgebiet. Die Art kommt in halboffenem Gelände sowie in Gärten und 
Parks vor und bewohnt Gebäudenischen aller Art, Dachböden und selten auch Baumhöhlen. Sie 
jagt meist strukturnah, z.B. an Gehölzen, Gewässern oder Straßenlaternen. Zur Paarungszeit fliegt 
das Männchen Lockrufe ausstoßend ein gegenüber anderen Fledermäusen verteidigtes Revier ab 
und lockt damit Weibchen in ein nahegelegenes Paarungsquartier. In Hamburg ist die Zwergfleder-
maus weit verbreitet.  
 
Im Untersuchungsgebiet ist die Zwergfledermaus die am häufigsten nachgewiesene Art. Am Grund-
stück Voßdrift 5 konnte am 23. August der Ausflug eines Tieres beobachtet werden. Hier konnten 
am 30. September außerdem bis zu 5 schwärmende Tiere erfasst werden. Auf den Nachbargrund-
stücken Voßdrift 1 und 3 sowie am östlich davon gelegenen Grundstück Neuwulmstorfer Schul-
straße 8 wurden vereinzelt schwärmende Tiere sowie einzelne Balzrufe erfasst. Die Beobachtungen 
sind an der Voßdrift 5 als Quartiersnachweis für ein Sommer-, Paarungs- und Zwischenquartier und 
als Quartiersverdacht für ein Winterquartier zu werten. Die anderen genannten Gebäude sind als 
Teil dieses Quartiersverbunds zu werten. Die Beobachtungen entsprechen in etwa denen der Erfas-
sungen von 2016/18. 
 
An einem Fledermauskasten an der Südwestecke des Grundstücks Cuxhavener Straße 579 wurde 
am 23. Juni ein Männchen beim Ausflug beobachtet, so dass hier ein Quartiersnachweis erfolgte. 
Auch wurden mehrfach Balz- und Soziallaute verzeichnet, die auf ein Paarungsquartier eines Männ-
chens hindeuten. Mehrfach konnten in diesem Bereich zudem bis zu 12 von Südwesten und Südos-
ten kommende Tiere beobachtet werden, die zunächst am Regenrückhaltebecken jagten und dann 
nach Norden entlang der Untersuchungsgebietsgrenze zur Cuxhavener Straße und weiter in Rich-
tung Wiesengrund flogen. Auch an der Ostgrenze des Grundstücks Cuxhavener Straße 577 konn-
ten abendliche nach Norden gerichtete Flugbewegungen erfasst werden. Diese Beobachtungen 
deuten auf ein Quartiervorkommen südlich des Untersuchungsgebietes hin. Bis zu drei Individuen 
schwärmten außerdem am 23. Juni in den Morgenstunden um die Gebäude der Grundstücke 
Cuxhavener Straße 577 und 579, was als Quartiersverdacht gewertet wird. Die Gebäude sind als 
Teil des Quartiersverbunds zu werten. 2018 wurde in diesem Bereich ein größeres Zwergfleder-
mausquartier vermutet. Die aktuellen Beobachtungen zeigten aber, dass ein solches Quartier aktuell 
in größerer Entfernung zum Untersuchungsgebiet liegen muss. 
 
Balzende Männchen und Sozialrufe wurden im gesamten Erfassungszeitraum, aber mit Schwer-
punkt im September 2022, auch an mehreren Orten nördlich der S-Bahntrasse aufgezeichnet. Ins-
besondere im Großbaumbestand an der Nordgrenze des Untersuchungsgebietes können sich meh-
rere Balz- und Paarungsquartiere der Art befinden. So wurden hier am 12. September bis zu drei 
Individuen gleichzeitig bei der Flugbalz beobachtet. 
 
Im Untersuchungsgebiet ergaben sich keine Hinweise auf Wochenstuben der Art. Vielmehr wurde 
zur Wochenstubenzeit ein Einflug von Tieren aus Süden und Osten in das Gebiet beobachtet, der 
auf dortige Sommer- und Wochenstubenquartiere hinweist. 
 
Im Siedlungsraum von Fischbek wurde im Umfeld der KITA Ohrnsweg ein balzendes Männchen be-
obachtet, so dass hier Verdacht auf ein Paarungsquartier besteht, das auch ganzjährig genutzt wer-
den kann. 
 
Außerhalb des Untersuchungsgebietes gab es weitere Hinweise auf Quartiere. 
 
So erfolgten in Fischbek östlich des Untersuchungsgebietes zahlreiche Beobachtungen balzender 
und schwärmender Tiere im Bereich der Grundstücke Ohrnsweg 26-44a. Am 23. August 



Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 67 Planungsgemeinschaft 
Artenschutzfachliches Gutachten, Stand: 11.12.2023 Marienau 
 

 
 
 

45 

schwärmten beispielweise ca. 5 Individuen an der Südostecke des Hauses Ohrnsweg 36 und zeit-
gleich 3 Individuen am Ohrnsweg 26. Insgesamt hielten sich in dieser Nacht mindestens 16 Indivi-
duen im Bereich dieser Gebäude auf. Zwischen Mai und Juli gab es hier jedoch nur einzelne Be-
obachtungen, so dass ein Wochenstubenquartier ausgeschlossen werden kann. Für diesen Bereich 
besteht aber Verdacht auf Paarungs-, Zwischen- und Winterquartiere. Die Ergebnisse stimmen weit-
gehend mit den Beobachtungen aus dem Jahr 2018 überein. 
 
Schwärmende Tiere konnten in sehr geringer Anzahl im Bereich der KITA und der Wohnbebauung 
am Neuwulmstorfer Schulweg sowie am Wiesengrund westlich des Untersuchungsgebietes beo-
bachtet werden, so dass hier der Verdacht auf kleine Winter- u bzw. Ganzjahresquartiere einzelner 
Tiere besteht. 
 
Auf Höhe des Grundstücks Cuxhavener Straße 545 wurde am 23. August und am 30. September 
ein balzendes Tier beobachtet. Auch hier besteht der Verdacht auf ein Balz- und Paarungsquartier, 
das vermutlich im Gebäudebestand südlich des Untersuchungsgebietes liegt.  
 
Die Jagdgebiete und Flugstraßen der Art befinden sich schwerpunktmäßig in folgenden Berei-
chen: 

▪ Umfeld der Cuxhavener Straße 577 und 579 

▪ Umfeld der Vossdrift 

▪ Neuwulmstorfer Schulstraße 

▪ ehemalige Panzertrasse 

▪ Sophie-Scholl-Straße  

▪ Ohrnsweg  

▪ S-Bahntrasse 

  
Als Flugstraße von Bedeutung sind außerdem folgende Bereiche: 

▪ Siedlungsrand an der Westgrenze des Untersuchungsgebietes 

▪ Lauf der Rethenbek 

▪ Grundstück am Archiv des Völkerkundemuseums  

▪ Gehölze am EU-VSG „Moorgürtel“ im Norden des Untersuchungsgebietes  
 
Die Jagdgebiete und Flugwege decken sich weitgehend mit den Ergebnissen der Erfassungen aus 
den Jahren 2016/18. Jedoch konnte eine flächendeckendere Nutzung festgestellt werden. Gründe 
hierfür liegen zum einen an der Verbesserung der Habitatqualität durch die großflächige Verbrach-
ung ehemals intensiv genutzter Landwirtschaftsflächen. Zum anderen können auch eine Änderung 
der Erfassungsmethodik wie der Einsatz von Horchboxen und die Verwendung von Detektoren mit 
durchgängiger Rufaufzeichnung bei den Detektorbegehungen eine Rolle spielen. 
 
 
Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist in Hamburg mäßig häufig. Sie besiedelt sowohl 
den geschlossenen Siedlungsraum als auch die Stadtrandbereiche. Sowohl Wochenstuben als auch 
einzeln lebende Männchen finden sich meist in größeren und tieferen Spalten und Hohlräumen in 
und an Gebäuden. Wochenstuben umfassen meist 10 bis 60, manchmal auch mehrere hundert 
Weibchen (DIETZ et al. 2007). Die Art gilt als sehr ortstreu. Die Jagdgebiete der Breitflügelfleder-
maus liegen überwiegend in offener oder halboffener Landschaft. Im Siedlungsbereich ist die Art 
nicht selten in der Nähe von Straßenlaternen anzutreffen. Jagd- und Streckenflüge erfolgen oft re-
gelmäßig, geradlinig entlang festgelegter Strecken (Flugstraßen). Diese befinden sich auch oft im 



Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 67 Planungsgemeinschaft 
Artenschutzfachliches Gutachten, Stand: 11.12.2023 Marienau 
 

 
 
 

46 

Straßenraum. Wochenstubenquartiere der Art sind unter anderem aus Neuwiedental und Haus-
bruch bekannt.  
 
Im Untersuchungsgebiet war die Breitflügelfledermaus die zweithäufigste Art. An den Wohngebäu-
den der Cuxhavener Straße 579 und 577 wurden am 24. Juni drei schwärmende Individuen beo-
bachtet, so dass hier Quartiersverdacht besteht. Dort wurde jedoch mehrfach ein abendlicher Ein-
flug in das Gebiet aus Südwesten und ein entgegengesetzt ausgerichteter morgendlicher Ausflug 
von bis zu 11 Tieren beobachtet, so dass auch von einem außerhalb des Untersuchungsgebietes in 
Neuwulmstorf gelegenen Quartiersstandort auszugehen ist. Die Gebäude an der Cuxhavener 
Straße 577 und 579 werden als Teil dieses Quartiersverbunds gewertet. Intensiv genutzte Jagdge-
biete stellen hier das Rückhaltebecken und das nördlich angrenzende Gelände des Hundesportver-
eins dar. Auch die Grundstücke Cuxhavener Straße 577 und 579 sowie das Umfeld der Voßdrift 
sind Teil dieses Jagdgebietes. An der Voßdrift ergaben sich keine Hinweise auf Quartiersvorkom-
men. Aufgrund der Lage und Habitatausstattung sowie der Erfassungsergebnisse aus 2017 und 
2018 sind Quartiere aber nicht ganz auszuschließen. Der Gebäudebestand ist als Teil des Quar-
tiersverbunds zu werten. 
  
Mehrfach wurde auch ein abendlicher Einflug von Tieren aus Osten aus der Bebauung von Fisch-
bek beobachtet. Dieser erfolgte maßgeblich über die Cuxhavener Straße und die Neuwulmstorfer 
Schulstraße. Die beiden Straßen und ihr Umfeld wurden intensiv zur Jagd genutzt. So konnten am 
23.6. zeitgleich bis zu 11 Tiere an der Schulstraße und bis zu 8 weitere Tiere an der Cuxhavener 
Straße beobachtet werden.  
 
Balz- und Sozialrufe wurden außerdem mehrfach an einer Weidefläche nördlich der S-Bahntrasse 
erfasst, wo am 23. Juni und am 23. August auch bis zu fünf Tiere gleichzeitig bei der Jagd beobach-
tet werden konnten. Quartiere sind in diesem Bereich nicht vorhanden, vielmehr wurde ein Einflug 
der Tiere aus Südosten beobachtet. 
 
Als Jagdgebiete dienen darüber hinaus der westlich an das Untersuchungsgebiet angrenzende 
Siedlungsrand von Neuwulmstorf sowie die Siedlungsflächen von Fischbek im Osten des Untersu-
chungsgebietes. Eine verglichen mit 2016/18 geringere Nutzung als Jagdgebiet konnte an der Pan-
zertrasse festgestellt werden, was möglicherweise in der zunehmenden Verbuschung der Fläche 
und der mittlerweile höheren Attraktivität der benachbarten, verbrachten Landwirtschaftsflächen be-
gründet ist. Als Flugweg werden nahezu besonders die Cuxhavener Straße, die Neuwulmstorfer 
Schulstraße, die Voßdrift, Teile der S-Bahntrasse und der Siedlungsrand an der Westgrenze des 
Untersuchungsgebietes genutzt.  
 
Verglichen mit 2016/18 wurde von der Art eine insgesamt etwas höhere Individuenzahl und eine flä-
chenhaftere Nutzung des Gebietes als Jagdhabitat festgestellt. 
 
  
Auch die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) gehört zu den im Hamburger Stadtgebiet häufig 
registrierten Arten. Die überwiegende Zahl der Funde wird jährlich zur Migrationszeit im Herbst fest-
gestellt. Deutlich weniger Einzeltiere übersommern auch. Als baumbewohnende Art wird die Rau-
hautfledermaus vorwiegend in Wäldern angetroffen, nutzt aber auch Parklandschaften und Gewäs-
ser als Jagdhabitat. Zur Migrationszeit bezieht sie auch im Hamburger Stadtgebiet stationäre Balz- 
oder Paarungsquartiere, die in Baumhöhlen oder an Gebäuden liegen können. Nischen, z.B. in Ge-
bäuden, Holzverschalungen oder aufgeschichteten Holzstapeln, können teilweise zur Überdauerung 
der kalten Jahreszeit genutzt werden.  
 
Im Untersuchungsgebiet ist die Rauhautfledermaus die dritthäufigste Art. Sie wurde über den ge-
samten Erfassungszeitraum im Gebiet angetroffen. allerdings handelte es sich dabei meist um ein-
zelne Tiere. Verbreitungsschwerpunkte sind der Bereich südlich der Cuxhavener Straße, wo im Juni 
Balz- und Sozialrufe, intensive Jagdaktivitäten und Durchflüge von bis zu 3 Tieren beobachtet 
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wurden. Ein konkreter Quartiersverdacht ergab sich hier jedoch nicht, vielmehr ist von einem Einflug 
aus Süden in das Gebiet auszugehen.  
 
Außerhalb des Untersuchungsgebietes besteht am Gebäude Ohrnsweg 20 sowie an einem Regen-
rückhaltebecken in Neuwulmstorf westlich des Gebietes Verdacht auf je ein Balz- und Paarungs-
quartier, das auch zur Überwinterung in Frage kommt. Im Umfeld der genannten Bereiche wurden 
auch Jagdflüge beobachtet. Darüber hinaus wurden im Mai und September Balz- und Sozialrufe von 
Einzeltieren nur nördlich der S-Bahntrasse erfasst, so dass hier Verdacht auf Paarungsquartiere be-
steht. Die Art nutzt das Gebiet als Flugkorridor, wobei die gehölzarmen Offenlandflächen nördlich 
der Neuwulmstorfer Schulstraße weniger oft als die Siedlungsränder im Osten und Süden des Ge-
bietes und die halboffenen Bereiche nördlich der S-Bahntrasse durchflogen werden. Die zeitliche 
Staffelung der Beobachtungen deutet auf einen Einflug in das Gebiet von Süden und Osten hin. Im 
Gegensatz zu den Erfassungen von 2016/18 konnte 2022 im Bereich der Tennisplätze kein Balzre-
vier festgestellt werden. Im Rahmen der Quartierssuche wurden aber Hohlräume an zwei Laternen-
gehäusen entdeckt werden, die der Art damals vermutlich als Quartier dienten. 
 
Verglichen mit 2016/18 zeigte die Art ein ähnliches Nutzungsmuster.  
 
 
Vorkommen des Braunen Langohrs (Plecotus auritus) sind aus Waldgebieten, Parks, Gärten und 
Gebüschlandschaften des Hamburger Stadtrands bekannt. Auch aus dem Umfeld des Untersu-
chungsgebietes gibt es Nachweise. Als Winterquartiere werden feuchte Keller, Tunnel, Stollen und 
z.T. auch Gebäude, seltener Baumhöhlen genutzt. Im Sommer werden Baumhöhlen und Fleder-
mauskästen oder auch großräumige Dachböden bewohnt. Die Art ist sehr ortstreu und empfindlich 
gegenüber Lärm- und Lichtemissionen. Aufgrund ihrer sehr leisen Ortungsrufe zählt sie zu den 
schwer nachweisbaren Arten.  
 
Die Art wurde über den gesamten Erfassungszeitraum in geringer Anzahl im Untersuchungsgebiet 
festgestellt. Am Gebäude Voßdrift Nr. 1 erfolgte am 19. Juli eine frühabendliche Beobachtung 
zweier Tiere, die auf einen möglichen Quartiersausflug hinweist. Sozialrufe in Kombination mit ge-
häuften Rufkontakten (5-11 Kontakte) wurden zweimal am 22. Mai an der Neuwulmstorfer Schul-
straße westlich der Voßdrift und einmal am 22. Juni am Wiesengrund erfasst. Die Beobachtungen 
weisen auf ein potenzielles Sommerquartier der Art in diesem Bereich hin. Als Quartierstandort 
kommen neben der Einzelhausbebauung an der Voßdrift die Gebäude und Fledermauskästen an 
der Cuxhavener Str. 577/579 sowie die außerhalb des Untersuchungsgebietes gelegene Bebauung 
von Neuwulmstorf mit ihrem Großbaumbestand in Frage, vor allem am Wiesengrund. Die aufgeführ-
ten Bereiche werden als Teil eines potenziellen Quartiersverbunds der Art gewertet, in dem auch 
Winterquartiere einzelner Tiere nicht auszuschließen sind. Im übrigen Gebiet wurde die Art in gerin-
ger Anzahl und diffus verteilt durchfliegend, im Einzelfall auch jagend beobachtet, ohne dass sich 
konkrete Hinweise auf Quartiersvorkommen ergaben. Quartiere von Einzeltieren können insbeson-
dere nördlich der S-Bahn und am Ostrand des Gebietes an Gebäuden und Gehölzen nicht ausge-
schlossen werden.  
 
Das Gebiet dient der Art als Flugkorridor. Die brachgefallenen, insektenreichen, ehemaligen Land-
wirtschaftsflächen bieten dem Braunen Langohr ein attraktives Nahrungsangebot. Die flächenhaften 
Nachweise der Art deuten darauf hin, dass diese auch tatsächlich zur Jagd aufgesucht werden.  
 
Die gegenüber 2016/18 höhere Nachweisdichte und großflächigere Verbreitung lassen sich auf die 
geänderte Habitatstruktur, aber auch auf die geänderte Erfassungsmethodik (Einsatz von Horchbo-
xen, Verwendung von Detektoren mit durchgängiger Rufaufzeichnung) zurückführen. 
 
 
Die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) besiedelt, ähnlich wie die Zwergfledermaus, Ge-
bäudenischen, aber anscheinend häufiger als diese auch Baumhöhlen und bevorzugt als 
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Jagdgebiet gehölzreichere Landschaften in Siedlungs- und Gewässernähe. Sie kommt mäßig häufig 
auch im Hamburger Stadtgebiet, schwerpunktmäßig aber in den Stadtrandbereichen vor. Wochen-
stuben sind u.a. aus Heimfeld, Sinstorf und Rönneburg bekannt. 
 
2022 wurde die Art durchgängig mit wenigen, diffus über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilten 
Beobachtungen nachgewiesen. Dabei handelte es sich um durchfliegende Einzeltiere. Einzelne Balz- 
oder Sozialrufe einzelner durchfliegender Tiere wurden am 23. Juni nördlich und am 23. August süd-
lich der S-Bahntrasse nachgewiesen. Länger anhaltendes oder wiederholtes Balzverhalten wurde je-
doch nicht beobachtet, so dass die Beobachtungen keinen Hinweis auf Balzreviere darstellen. Es gab 
auch keine Hinweise auf eine Nutzung des Gebietes als Wochenstube, Winter- oder Sommerquartier. 
Das Untersuchungsgebiet ist als Jagdgebiet ohne besondere Bedeutung und als Flugstraße nur von 
geringer Bedeutung. Im Vergleich zu 2016/18 wurde für die Art eine ähnlich geringe Nutzungsintensi-
tät festgestellt. 
 
 
Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) bewohnt Wälder, waldartige Parks und baumreiche 
Siedlungsgebiete. Dort nutzt er Baumhöhlen oder Fledermauskästen als Quartier. Als Winterquartier 
werden neben Gebäuden auch oft dickwandige Baumhöhlen sehr großer Bäume aufgesucht. Wo-
chenstuben umfassen meist 20 bis 60 Weibchen (DIETZ et al. 2007). Zur Zugzeit ist die Art bisweilen 
in großer Anzahl über der Stadt zu beobachten. Dann werden auch Zwischenquartiere besetzt, die 
gerne an höheren Gebäuden liegen. Die Art besitzt große Aktionsräume, so sind die Jagdgebiete oft 
10 km und mehr von den Quartieren entfernt. Flug- und Jagdbewegungen erfolgen in der Regel im 
freien Luftraum und meist in größerer Höhe. Die Art ist im ganzen Stadtgebiet bei Überflügen anzu-
treffen und mäßig häufig.  
 
Im Untersuchungsgebiet wurde die Art von Mai bis August in geringer Anzahl beobachtet. Dabei 
handelte es sich ausschließlich um überfliegende Tiere. Hinweise auf Quartiervorkommen, wurden 
nicht gefunden. Als Jagdgebiet und Flugkorridor ist das Untersuchungsgebiet für die Art ohne be-
sondere Bedeutung. Im Vergleich zu 2016/18 wurde für die Art eine ähnlich geringe Nutzungsintensi-
tät festgestellt. 
 
 
Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bewohnt meist Baumhöhlen und nur selten Gebäude. 
Auch den Winter verbringt die Art in Baumhöhlen, jedoch meist in südlicheren Regionen. Die Art ist 
in Hamburg selten, Vorkommen beschränken sich meist auf die Waldgebiete und Parks der Stadt-
randbereiche. Die Art zieht im Spätsommer großräumig auch über Norddeutschland. Vorkommen 
sind auch aus dem Hamburger Stadtgebiet bekannt. 
 
Im Untersuchungsgebiet wurde die Art in geringer Anzahl beobachtet. Während im Mai fünf räumlich 
und zeitlich voneinander getrennte Beobachtungen erfolgten, wurden im Juni und August nur jeweils 
einmal überfliegende Einzeltiere erfasst. Hinweise auf Quartiere oder eine besondere Bedeutung als 
Nahrungsgebiet oder Flugkorridor ergaben sich nicht. Die Art wurde 2016/18 nicht festgestellt. 
 
Zwei weitere Beobachtungen überfliegender Individuen aus der Gattung Nyctalus aus dem Nordos-
ten des Gebietes konnten nicht auf Artniveau bestimmt werden.  
 
 
Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist bei ihrer Jagd eng an Wasserflächen gebunden, wo 
sie in Hamburg regelmäßig nachgewiesen wird. Sommerquartiere werden meist in Baumhöhlen in 
Gewässernähe, Winterquartiere in Höhlen und Kellern bezogen. Männchengruppen übersommern 
bisweilen auch in Gebäuden. Bekannte Wochenstubenstubenquartiere liegen in den Stadtteilen 
Bergstedt und Iserbrook in Baumhöhlen. Im Untersuchungsgebiet wurde die Art vom Mai bis Septem-
ber mit neun Beobachtungen nachgewiesen. Dabei handelte es sich um durchfliegende Einzeltiere. Die 
Beobachtungen waren diffus über das Gebiet verteilt, wobei eine gewisse Präferenz für 
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Gehölzstrukturen erkennbar war, die von der Art regelmäßig als Flugkorridor genutzt werden. Hinweise 
auf Quartiere oder eine besondere Bedeutung als Nahrungsgebiet ergaben sich nicht. Als Flug-
straße ist das Untersuchungsgebiet von geringer bis mittlerer Bedeutung. Im Vergleich zu 2016/18 
wurde für die Art eine ähnlich geringe Nutzungsintensität festgestellt.  
 
 
Die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) kommt in Hamburg an größeren Gewässern wie der Als-
ter und der Elbe vor, die sie als Jagdgebiet nutzt. Nachweise liegen aber auch aus Bergedorf vor. 
Die Art zieht Gebäude gegenüber Baumhöhlen als Quartier vor. Einzeltiere nutzen aber auch Baum-
höhlen und Fledermauskästen. Winterquartiere befinden sich meist in Höhlen, Gebäudeinnenräu-
men oder Kellern. Zwischen Jagdgebiet und Quartier liegen bisweilen Entfernungen von über 
10 km. Für Hamburg gibt es je einen Quartiersnachweis aus den Harburger Bergen (REIMERS 2010) 
und dem Klövensteen (Reimers 2015, mündl.). Nachweise der Art liegen außerdem aus der Süde-
relbmarsch sowie aus Moorburg und Harburg vor. 
 
Von der Art liegen zwei Beobachtungen aus der Horchboxerfassung vom 22. und 23. Juni aus den 
Feldmarkflächen südlich der S-Bahntrasse vor. Dabei handelte es sich um je ein durchfliegendes 
Individuum. Das Untersuchungsgebiet wird von Einzeltieren der Art offenbar sporadisch als Flugkor-
ridor genutzt. Hinweise auf Quartiere oder eine besondere Bedeutung als Nahrungsgebiet ergaben 
sich nicht. Auch als Flugstraße ist das Untersuchungsgebiet von geringer Bedeutung. Im Vergleich zu 
2016/18 wurde für die Art eine ähnlich geringe Nutzungsintensität festgestellt. 
 
 
Es wurden 17 Rufkontakte unbestimmter Fledermäuse der Gattung Myotis erfasst, die vermutlich den 
beiden oben genannten Arten zuzuordnen sind. Auch diese zeigen eine diffuse Verteilung mit Schwer-
punkten an den Gehölzstrukturen und unterstreichen die Bedeutung dieser Strukturen als Flugweg. 
 
 

7.2.3 Bedeutung des Untersuchungsgebietes als Fledermauslebensraum 

 
Nachfolgend wird die Bestandsituation des Untersuchungsgebietes hinsichtlich der für Fledermäuse 
wertvollen Teilgebiete zusammengefasst (siehe auch Tabelle 8 und Karte 3):  
 

▪ Umfeld der Voßdrift zwischen Neuwulmstorfer Schulstraße, Wiesengrund und  
Cuxhavener Straße:  
 

- Sommer-/Zwischen- und Paarungsquartier der Zwergfledermaus  
- Bestandteil des Quartiersverbunds (ganzjährig) von Braunem Langohr, Breitflügel- und  
  Zwergfledermaus  
- Jagdgebiet/Flugstraße von Braunem Langohr, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus 
 

▪ Umfeld der Grundstücke an der Cuxhavener Straße 577 und 579: 
 

- Sommerquartier und potenzielles Paarungsquartier der Zwergfledermaus 
- potenzielle Sommerquartiere von Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus  
- Bestandteil des Quartiersverbunds (ganzjährig) von Braunem Langohr, Breitflügel- und  
  Zwergfledermaus 
- Jagdgebiet/Flugstraße von Braunem Langohr, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus 
 

▪ Umfeld der Schule/KITA Ohrnsweg und der Sportanlagen: 
 

- Balzrevier und potenzielles Paarungsquartier der Zwergfledermaus  
- Bestandteil des Quartiersverbunds (ganzjährig) der Zwergfledermaus 
- Flugstraße/Jagdgebiet von Breitflügel- und Zwergfledermaus  
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7.5.1 Kurzbeschreibung der einzelnen Arten und Ihrer Vorkommen 

 
Ampfer-Grünwidderchen (Adscita statices f. heuseri) 
Die Feuchtwiesen-Form (f. heuseri) des Ampfer-Grünwidderchens lebt auf feuchten Grünländern, 
wo sie in den Monaten Mai und Juni an Blüten u.a. der Kuckuckslichtnelke zu finden ist. Die Art ist in 
Hamburg stark bestandsgefährdet. Einzelne Imagines wurden im südlichen Bereich des Grünland-
komplexes beiderseits der ehemaligen Panzertrasse gefunden. Das Ampfer-Grünwidderchen ist 
bundesrechtlich besonders geschützt. 
 
Kleiner Fuchs (Aglais urticae) 
Der Kleine Fuchs zählt zu den häufigsten Tagfalterarten Deutschlands und ist sowohl in der offenen 
Landschaft wie auch im besiedelten Raum anzutreffen. Während die Raupen sich ausschließlich an 
der Großen Brennessel entwicklen, nutzen die erwachsenen Falter eine Vielzahl von Pflanzen als 
Nektarquelle. Die Art wurde erst im August vereinzelt im Gebiet beobachtet, möglicherweise handelt 
es sich dabei um durchwandernde Tiere. 
 
Aurorafalter (Anthocharis cardamines) 
Dieser kleine Weißling ist häufig auf Feuchtwiesen und an Waldrändern zu finden. Die Bestände der 
Art sind in Hamburg ungefährdet. Als Futterpflanzen werden verschiedene Kreuzblütler benötigt, 
insbesondere das Wiesenschaumkraut (BELLMANN 2003). Adulte Aurorafalter wurde nur vereinzelt 
auf den Feuchtwiesen nördlich der S-Bahnlinie festgestellt.  
 
Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantops) 
Der in Deutschland überall häufige Falter besiedelt ein sehr breites Spektrum trockener bis feuchter 
Biotope. Vor allem an Saumstrukturen wie Wegränder, Lichtungen oder Waldrändern ist er häufig, 
aber auch in Gärten und Parks des städtischen Raumes (BELLMANN 2003). Die Raupe ernährt sich 
von verschiedenen Grasarten. Der Braune Waldvogel war überall im Untersuchungsgebiet häufig 
und wurde vor allem an blühenden Staudenfluren im Bereich der Grabensäume und Böschungen 
angetroffen. 
 
Landkärtchen (Araschnia levana) 
Das Landkärtchen lebt an halbschattigen und schattigen, auch feuchteren Orten. Die Eier entwick-
len sich an Brennesselblättern, der Falter fliegt in zwei Generationen von April bis September (SET-

TELE et al. 1999). Im Gebiet flog das Landkärtchen auf den Wiesen und an den Böschungen östlich 
der ehemaligen Panzertrasse.  
 
Faulbaum-Bläuling (Celastrina agriolus) 
Diese polyphage Art besitzt ein breites Lebensraumspektrum und besiedelt sowohl feuchte und tro-
ckene Habitate (SETTELE et al. 1999). Sie besiedelt gerne Saumstrukturen an Wäldern und Gebü-
schen, ist aber auch auf trockenem Offenland zu finden. Neben einigen Straucharten werden zur 
Eiablage auch krautige Pflanzen wie z.B. Mädesüß, Steinklee oder Luzerne verwendet (BELLMANN 

2003). Der Falter flog mit wenigen Exemplaren im Saum der die S-Bahntrasse begleitenden Wei-
dengebüsche am Nordwestrand des Gebietes. Ein weiteres Exemplar wurde am Ohrnsweg beo-
bachtet. Der Faulbaum-Bläuling ist bundesrechtlich besonders geschützt. 
 
Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) 
Der recht anpassungsfähige Falter bewohnt verschiedene Graslandtypen, gemieden werden ledig-
lich extrem trockene und feuchte Bereiche (BELLMANN 2003). Die Eier werden an verschiedenen 
häufigen Grasarten abgelegt. Die Art ist in Hamburg bestandsgefährdet, in ländlichen Gebieten zählt 
sie jedoch zu den allgemein häufigen Tagfaltern. Vorkommen im Gebiet beschränken sich auf ein-
zelne Tiere, die in den Grünlandflächen sowie auf der Brache südlich der Cuxhavener Straße flo-
gen. Das Kleine Wiesenvögelchen ist bundesrechtlich besonders geschützt. 
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Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) 
Der in ganz Europa verbreitete Zitronenfalter lebt an Säumen und Waldrändern, auch in Gärten und 
Parks ist die Art häufig anzutreffen. Für die Eiablage benötigt der Falter Bestände des Faulbaums 
oder des Echten Kreuzdorns (SETTELE et al. 1999). Der Falter wurde zerstreut östlich der ehemali-
gen Panzertrasse und auf den Feuchtwiesen nördlich der Bahnlinie gefunden. 
 
Kleiner Perlmutterfalter (Issoria lathonia) 
Die bundesweit ungefährdete Art ist in Hamburg vom Aussterben bedroht. Man findet sie vor allem 
auf trockenen Brachen, Extensiväckern und Trockenrasen. Die Eier werden an Acker-Stiefmütter-
chen (Viola arvensis) abgelegt. Zwei adulte Exemplare wurden im Mai 2018 westlich der Tennisan-
lage Fischbek an einem sandigen Ackerrand gefunden. 
 
Kleiner Feuerfalter (Lycaena phlaeas) 
Dieser auf lückigen Magerrasen warmer Sandböden häufige Falter legt seine Eier an verschiedene 
Ampfer-Arten (BELLMANN 2003). Vereinzelte Exemplare des Falters wurden am Rande der ehemali-
gen Panzertrasse und an den blütenreichen Beetgräben nördlich der Bahnlinie gefunden. Der Kleine 
Feuerfalter ist bundesrechtlich besonders geschützt. 
 
Großes Ochsenauge (Maniola jurtina) 
Die Art ist überall in Deutschland häufig. Sie besiedelt Offenlandbiotope aller Art, die Raupe vermag 
sich an einer ganzen Reihe meist häufiger Grasarten zu entwickeln (BELLMANN 2003). Das Große 
Ochsenauge war im Untersuchungsgebiet überall häufig. 
 
Tagpfauenauge (Nymphalis io) 
Das Tagpfauenauge ist allgemein häufig und lebt auf Offenlandlebensräumen und an Waldrändern. 
Die Eier werden an Brennesselblättern abgelegt (SETTELE et al. 1999), die Art überwintert als er-
wachsener Falter. Im Gebiet flog das Tagpfauenauge zerstreut vor allem an den blütenreichen Gra-
bensäumen und Wegrändern. 
 
Rostfarbiger Dickkopffalter (Ochlodes sylvanus) 
Dieser allgemein häufige Dickkopffalter ernährt sich als Raupe von verschiedenen Süßgräsern. Er 
ist auf Wiesen, Waldrändern und Gebüschsäumen anzutreffen. Im Untersuchungsgebiet flog die Art 
vereinzelt an blühenden Brombeerbüschen entlang der S-Bahnlinie. 
 
Großer Kohlweißling (Pieris brassicae) 
Der Große Kohlweißling lebt auf verschiedenen Offenlandlebensräumen, wo die Raupen sich an 
Kohlarten und verschiedenen anderen Kreuzblütlern ernähren. Die allgemein häufige Art war im Ge-
biet südlich der Bahnlinie zerstreut anzutreffen, während sie nach Norden häufiger wurde. 
 
Rapsweißling (Pieris napi) 
Die Art bevorzugt im Vergleich zum Großen Kohlweißling feuchtere und schattigere Habitate (SET-

TELE et al. 1999), ernährt sich aber als Raupe wie dieser von Kreuzblütlergewächsen. Auch der 
Rapsweißling flog nur zerstreut im Gebiet, vor allem nördlich der S-Bahnlinie. 
 
Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae) 
Die Art zählt zu den häufigsten Tagfaltern in Deutschland. Die Raupe ernährt sich von verschiede-
nen Kreuzblütlern (BELLMANN 2003). Die sehr mobile und ausbreitungsfähige Art wurde zahlreich im 
gesamten Untersuchungsgebiet nachgewiesen. An den blütenreichen Säumen und Grabenrändern 
des Gebietes war sie überall häufig anzutreffen. 
 
Schwarzkolbiger Braundickkopffalter (Thymelicus lineola) 
Die Art bevorzugt trockenwarme Saumhabitate, als Raupenfutterpflanze dienen verschiedene 
Süßgräser (SETTELE et al. 1999). Der Schwarzkolbiger Braundickkopffalter ist in Hamburg 



Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 67 Planungsgemeinschaft 
Artenschutzfachliches Gutachten, Stand: 11.12.2023 Marienau 
 

 
 
 

57 

bestandsgefährdet. Im Gebiet flog der Falter mit zahlreichen Exemplaren an den Rändern und Bö-
schungen der Wege und Gräben. 
 

7.5.2 Bewertung der Tagfalter- und Widderchenfauna der Untersuchungsflächen 

Die Tagfalter- und Widderchenfauna auf den untersuchten Flächen (Abbildung 2) ist als mäßig ar-
tenreich zu bezeichnen. Hinsichtlich der Häufigkeiten dominierten allgemein verbreitete und an-
spruchslose Offenlandarten, allerdings wurden auch sieben in Hamburg auf der Roten Liste geführte 
Arten nachgewiesen. Darunter war mit dem Kleinen Perlmutterfalter auch eine in Hamburg vom 
Aussterben bedrohte Art sowie mit dem Ampfer-Grünwidderchen eine stark gefährdete Art. Als be-
sonders attraktives Nahrungshabitat für erwachsene Falter stellten sich die blütenreichen Graben-
ränder und Wegböschungen sowie die Brombeergebüsche entlang des Bahndammes und die hoch-
wüchsigen, blühenden Staudenbestände in den Randbereichen der Beetwiesen dar. Wenig überra-
schend waren die strukturreichen Grünländer und Feuchtbrachen im Nordosten des Gebietes als 
Tagfalterhabitat deutlich attraktiver als die von Intensiväckern geprägten Bereiche im Westteil.  
 
 

7.6 Nachtkerzenschwärmer 

Im gesamten Plangebiet 2022 wurden 14 Probeflächen mit Beständen der Raupenfutterpflanzen 
(Oenothera sp., Epilobium sp.) festgestellt (Abbildung 14). Die Fundorte lagen an den Böschungs-
gräben beiderseits der Panzertrasse, am Querliniengraben und dessen Zuläufen, daneben an der 
Rethenbek und am Bahndamm nahe der S-Bahnstation Fischbek. Abbildung 15 zeigt exemplarisch 
Bestände des Schmalblättrigen und des Zottigen Weidenröschens (Epilobium angustifolium, E. 
hirsutum) aus dem Untersuchungsgebiet. 
 
Die Überprüfungen der Bestände zwischen Juni und August 2022 ergaben keine Nachweise von 
Eiern, Raupen oder Imagines des Nachtkerzenschwärmers im Plangebiet. Es wurden auch keine 
arttypischen Kot- und Fraßspuren festgestellt. 





Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 67 Planungsgemeinschaft 
Artenschutzfachliches Gutachten, Stand: 11.12.2023 Marienau 
 

 
 
 

59 

 
Abbildung 15: Bestände potenzieller Raupenfutterpflanzen des Nachtkerzenschwärmers 

 Proserpinus proserpina im Untersuchungsgebiet  

 rechts: Schmalblättriges Weidenröschen (E. angustifolium) am  
 Querliniengraben, links: Zottiges Weidenröschen (E. hirsutum) am Rande 
 der ehemaligen Panzertrasse  

 
 

7.7 Heuschrecken 

Für die Artengruppe liegt für Hamburg eine Rote Liste (RÖBBELEN 2007b) vor. In Anhang IV der 
FFH-Richtlinie werden keine in Norddeutschland heimischen Arten dieser Gruppe geführt. Von den 
16 nach BArtSchV geschützten Heuschreckenarten gibt es nur von der Blauflügligen Ödland-
schrecke (Oedipoda caerulescens) aktuell bekannte Vorkommen in Hamburg, unter anderem aus 
der Fischbeker Heide. Die Art ist vom Aussterben bedroht, ihr Bestand galt zwischenzeitlich sogar 
schon als erloschen. Drei weitere Arten werden auf der Roten Liste als ausgestorben geführt und 
sind auch daher im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten. Die übrigen nach BArtSchV geschütz-
ten Arten besitzen keine Vorkommen in Hamburg oder im angrenzenden Bereich Niedersachsens. 
 
Im Rahmen der Erfassungen der Artgruppe in Juli/August 2016 wurden für das Plangebiet folgende 
15 Arten nachgewiesen (Tabelle 12): 
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Verkannter Grashüpfer (Chorthippus mollis) 
Diese sehr mobile Heuschreckenart besiedelt Pionierfluren, Magerrasen und Trockenrasen auf tro-
ckenen, sehr warmen Standorten. Auch dicht schließende Vegationsbestände werden dabei ange-
nommen. Als Nahrungspflanzen dienen Gräser und Kräuter, die Eiablage erfolgt in den Boden 
(MAAS et al. 2002). Der Verkannte Grashüpfer wurde im Gebiet nur auf den lückigen Pionierfluren 
entlang des Randstreifens an der S-Bahntrasse nachgewiesen. 
 
Gemeiner Grashüpfer (Pseudochorthippus parallelus) 
Der Gemeine Grashüpfer ist eine der häufigsten heimischen Heuschreckenarten. Er lebt in Wiesen 
und Ruderalfluren, an Wegrändern und Niedermooren, wobei er nur die trockensten und nassesten 
Bereiche unbesiedelt lässt. Er ernährt sich von den verschiedensten Pflanzen, die Eier werden in 
die oberen Bodenschichten gelegt (MAAS et al. 2002). Im Untersuchungsgebiet wurde er südlich der 
Bahnlinie nur mäßig häufig, nördlich recht zahlreich auf den Grünlandflächen und an deren Rändern 
und Säumen nachgewiesen. 
 
Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar) 
Die Art besiedelt im Vergleich zu den Chorthippus-Arten eher bodenfeuchte Wiesen, Brachen und 
Hochstaudenfluren, wobei zumindest in Norddeutschland das Vorhandensein von Vertikalstrukturen 
(höhere Gräser und Stauden) von Bedeutung ist. Als Nahrung dienen Gräser, krautige Pflanzen 
aber auch Blätter von Sträuchern, die Eiablage erfolgt in markhaltige oder trockene Pflanzenstengel 
und morsches Holz (MAAS et al. 2002). Die Art war auf den Offenflächen im Gebiet allgemein ver-
breitet, sie besiedelte sowohl die feuchten Grabenränder und Wegböschungen als auch die Binnen-
flächen der Wiesen.  
 
Kurzflügelige Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis) 
Die Kurzflügelige Schwertschrecke kommt sowohl an trockenen wie auch auf sehr nassen Standor-
ten vor, wobei an letzteren gerne höherwüchsige Gras- und Staudensäume an Gewässerrändern 
und anderen dicht bewachsenen, jedoch gut durchwärmten Orten (Embryonalentwicklung) bewohnt 
werden (MAAS et al. 2002). Die Art besiedelt im Gebiet die binsen- und gräserreichen Grabenränder.  
 
Punktierte Zartschrecke (Leptophyes punctatissima)  
Diese allgemein häufige Art bewohnt hauptsächlich Waldsäume, Gebüsche und Hecken, wo sie auf-
rgund ihrer unauffälligen Lebensweise oft übersehen wird. Sie ernährt sich rein pflanzlich und haupt-
sächlich von Blättern. Die Eier werden in der Rinde von Gehölzen und in trockenen Pflanzenstän-
geln abgelegt (MAAS et al. 2002). Der leise, hochfrequente Gesang der punktierten Zartschrecke 
wurde bei den Fledermausuntersuchungen mittels Bat-Detektor an zahlreichen Orten des Untersu-
chungsgebiets festgestellt. 
 
Gemeine Eichenschrecke (Meconema thalassinum) 
Diese häufige Laubheuschrecke lebt vorwiegend in Sträuchern oder jungen Gehölzen z.B. in Gär-
ten, Parks Streuobstbeständen und Waldrändern. Sie ernährt sich von kleinen Insekten wie Blattläu-
sen und Raupen. Eier werden in die Borke oder Rinde von Laubbäumen gelegt (MAAS et al. 2002). 
Auch diese nachtaktive Art wurde vereinzelt bei den Fledermausuntersuchungen mittels Bat-Detek-
tor im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.  
 
Roesels Beißschrecke (Roeseliana roeselii) 
Die Art ist eine der häufigsten Laubheuschrecken und bewohnt Wiesen verschiedenster Standorte. 
Bevorzugt werden mäßig frische Bereiche, aber auch langgrasige Halbtrockenrasen und Feuchtwie-
sen werden besiedelt. Die Art ist gut flugfähig und vermag sich schnell über große Strecken auszu-
breiten. Als Nahrung dienen frische Blätter von Gräsern, in der Larvalentwicklung auch kleine Insek-
ten (MAAS et al. 2002). Roesels Beißschrecke kam im gesamten Untersuchungsgebiet häufig vor. 
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Bunter Grashüpfer (Omocestus viridulus) 
Der Bunte Grashüpfer lebt in Norddeutschland vor allem auf frischen bis feuchten Wiesen, wobei er 
dichte, stark vertikal strukturierte Vegetation bevorzugt (MAAS et al. 2002). Die Art wurde überall auf 
den Wiesen zerstreut gefunden, sie bevorzugte aber die etwas weniger feuchten Wiesen westlich 
des ehemaligen Panzerweges und nahe der Kleingärten nördlich der Bahnlinie. 
 
Sumpfschrecke (Stetophyma grossum) 
Die Sumpfschrecke zählt zu den stark hygrophilen Heuschreckenarten. Sie lebt in zeitweise über-
schwemmten oder überstauten, extensiv genutzten Nasswiesen, Riedern und Sümpfen, wobei sie 
Gebiete mit verschieden strukturierten Grünlandbereichen bevorzugt. Sie besiedelt nur die im östli-
chen Plangebiet nördlich und südlich der Bahnlinie liegenden Feuchtgrünländer und Nassbrachen, 
wo sie stellenweis häufig ist. 
 
Gemeine Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera) 
Die Tag- und nachtaktive Laubheuschreckenart lebt im Blattwerk von Wald- und Gebüschrändern. 
Als Nahrung dienen neben Grassamen und Kräutern auch Wirbellose wie Fliegen und Wanzen 
(MAAS et al. 2002). Sie kommt im gesamten Untersuchungsgebiet in entsprechenden Strukturen vor. 
 
Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima) 
Das Grüne Heupferd ist in Deutschland allgemein häufig. Besiedelt werden Hecken, Gebüschrän-
der, höherwüchsige Brachen und Ruderalfluren. Die Art ernährt sich vorwiegend räuberisch und ist 
aufgrund seiner guten Flugfähigkeit sehr mobil und ausbreitungsfähig. Im Untersuchungsgebiet 
wurde das Grüne Heupferd an den Rändern und Böschungen entlang der Wege und des Bahndam-
mes festgestellt. 
 
Zwitscherschrecke (Tettigonia cantans) 
Die Art ist leicht feuchtigkeitsliebend und bevorzugt etwas kühlere Lebensräume als das Grüne 
Heupferd. Hinsichtlich der Struktur ist sie recht flexibel, oft ist sie auch an Feuchtbiotopen und in 
hochwüchsigen Wiesen und Böschungen zu finden. Im Gebiet wurde die Zwitscherschrecke zer-
streut westlich der ehemaligen Panzertrasse entlang der Böschung registriert. 
 

7.7.2 Bewertung der Heuschreckenzönose des Untersuchungsgebietes 

Die Heuschreckenfauna des untersuchten Grünlandkomplexes mit seinen dichtwüchsigen Saum- 
und Gebüschstrukturen ist als artenreich zu bezeichnen. Das potenzielle Artenspektrum frischer bis 
feuchter, hochwüchsiger und extensiv genutzter Wiesen und grabenbegleitender Uferstaudenfluren 
ist nahezu vollständig vorhanden, darunter finden sich mit der Großen Goldschrecke (Chrysochraon 
dispar) und der Sumpfschrecke (Stetophyma grossum) auch zwei bestandsgefährdete Arten. Ent-
lang der S-Bahntrasse und der ehemaligen Panzertrasse kommt außerdem als xero- und thermo-
phile Art der Verkannte Grashüpfer (Chorthippus mollis) vor. Die Gebüschränder und Stauden-
säume werden vor allem besiedelt von den Tettigonia-Arten, der Gemeinen Strauchschrecke (Pho-
lidoptera griseoaptera) und den nachtaktiven Arten Leptophyes albovittata und Meconema thalassi-
num. 
 

7.8 Plausibilitätsprüfung für die Erfassungen der Artengruppen Amphibien, Libellen,  
Tagfalter und Heuschrecken  

 

7.8.1 Amphibien 

Die Habitateignung des Untersuchungsgebiets hat sich für die Artengruppe seit dem Zeitraum der 
Erfassungen 2016/18 generell verschlechtert. Insbesondere die Amphibienlebensräume südlich der 
Bahnlinie machten 2022 einen deutlich trockeneren Eindruck als zum damaligen Erfassungszeit-
raum. Viele der Wiesengräben waren schon im Frühjahr ohne Wasserführung. Das in Kap. 5.1 
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beschriebene Kleingewässer zwischen Bahn- und Panzertrasse ist mittlerweile nur noch im Winter-
halbjahr kleinflächig wasserführend (Abbildung 7). Für die als Amphibienhabitat geeigneten Gewäs-
ser nördlich der Bahnlinie (Umfeld des Querliniengrabens) ist weiterhin von einer Eignung als Laich-
gewässer für die 2016/18 nachgewiesenen Arten Erdkröte und Teichmolch auszugehen, möglicher-
weise auch für den Grasfrosch.  
 
Es wird für 2022 von einer vergleichbaren Artenzusammensetzung wie in den Jahren 2016/18 aus-
gegangen. 
 
Insgesamt wird die Plausibilität der vorliegenden Erfassungen als Grundlage für den aktualisierten 
Artenschutzfachbeitrag bestätigt. 
 

7.8.2 Libellen 

 
Ebenso wie für die Amphibienfauna wirkt sich das verringerte Angebot an Reproduktionsgewässern 
negativ auf die Habitateignung für Libellen aus. Für die 2016/18 nachgewiesenen Libellenarten ist 
weiterhin ein Nachweis im Gebiet denkbar, insbesondere viele der Wiesengräben südlich der Bahn-
linie dürften aber mangels Wasserführung zur Reproduktion mittlerweile nicht mehr geeignet sein. 
Neue Libellenlebensräume sind in den vergangenen Jahren nicht im Gebiet entstanden.  
 
Im Rahmen der Erfassungsarbeiten anderer Artengruppen wurden 2022 als Zufallsbeobachtungen 
die bereits 2016/18 erfassten Libellenarten Frühe Adonislibelle (Pyrrhosoma nymphula), Plattbauch 
(Libellula depressa), Vierfleck (L. quadrimaculata) und Herbstmosaikjungfer (Aeshna mixta) beo-
bachtet. Neu wurde die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes) nachgewiesen. 
 
Insgesamt wird die Plausibilität der vorliegenden Erfassungen als Grundlage für den aktualisierten 
Artenschutzfachbeitrag bestätigt. 
 

7.8.3 Tagfalter  

Für die Artengruppe der Tagfalter haben sich im Plangebiet seit den Erfassungen 2016/18 durch die 
Aufgabe der Ackernutzung südlich der S-Bahnlinie größere Bereiche neu entwickelt, die als Nah-
rungshabitat für Imagines, aber auch als Reproduktionshabitat geeignet sind. Auch die Magerrasen 
und Ginstergebüsche entlang der ehemaligen Panzertrasse haben sich für die Artengruppe eher 
günstig entwickelt. Die weiteren Bereiche des Untersuchungsgebietes haben sich hinsichtlich ihrer 
Bedeutung als Tagfalterlebensraum nicht nennenswert verändert. 
 
Wie auch schon im Erfassungszeitraum 2016/18 wird für das Gebiet von einer hinsichtlich des Ar-
tenspektrums mäßig artenreichen Tagfalterfauna ausgegangen, die sich überwiegend aus in der 
Kulturlandschaft allgemein häufigen Arten zusammensetzt. Besonders anspruchsvolle oder speziali-
sierte Falterarten sind im Bereich der neu entstandenen blütenreichen Brachevegetation nicht zu 
erwarten. Vorkommen einzelner, bislang nicht nachgewiesener Arten sind denkbar, etwa vom Brau-
nen Feuerfalter (Lycaeana tityrus) oder dem Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus) auf den Ma-
gerrasenbereichen an der Panzertrasse. Auch sind Vorkommen der schon im Gebiet nachgewiese-
nen, auf der Roten Liste geführten Arten (Tab. 11) sind weiterhin zu erwarten, darunter auch der 
Kleine Perlmutterfalter (RL HH: 1) sowie das Ampfer-Grünwidderchen  (RL HH: 2). Vorkommen von 
in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten Tagfalterarten (s. Kap. 7.5) sind jedoch weiterhin nicht zu 
erwarten.  
 
Im Rahmen der Erfassungsarbeiten anderer Artengruppen wurden 2022 als Zufallsbeobachtungen 
die bereits 2016/18 erfassten Arten Grünader-Weißling (Pieris napi), Aurorafalter (Anthocharis 
cardamines), Kleiner Fuchs (Aglais urticae), Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae), Zitronenfalter 
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(Gonepteryx rhamnae) und Rostfarbiger Dickkopffalter (Ochlodes sylvanus) beobachtet. Neu wurde 
der Admiral (Vanessa atalanta) nachgewiesen. 
 
Insgesamt wird die Plausibilität der vorliegenden Erfassungen als Grundlage für den aktualisierten 
Artenschutzfachbeitrag bestätigt. 
 

7.8.4 Heuschrecken 

 
Auch die Artengruppe Heuschrecken hat seit der Durchführung der Erfassungen 2016/18 durch die 
Aufgabe der Ackernutzung in großen Teilen des Plangebiets weitere Habitate gewonnen. Von dem 
Angebot an hochwüchsigen Brachen profitieren insbesondere an Vertikalstrukturen gebundene Ar-
ten wie die Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar), Langfühlerschrecken wie Zwitscherschre-
cke und Grünes Heupferd (Tettigonia cantans, T. viridissima) sowie Roesels Beißschrecke (Roeseli-
ana roeselii), die im Rahmen der Erfassungsarbeiten auch zahlreich in Säumen und Böschungen 
angetroffen wurden. Neben diesen wurden 2022 die schon 2016/18 registrierten Arten Feld-Gras-
hüpfer (Chorthippus apricarius), Weißrandiger Grashüpfer (C. albomarginatus), Brauner Grashüpfer 
(C. brunneus), Gemeiner Grashüpfer (Pseudochorthippus parallelus) und Bunter Grashüpfer 
(Omocestus viridulus) beobachtet. Hygrophile Arten wie die Kurzflügelige Schwertschrecke (Cono-
cephalus dorsalis) und die Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) dürften trotz etwas trockeneren 
Charakters des Gebiets weiterhin vorkommen, ebenso die nachgewiesenen in Gebüschsäumen und 
an Bäumen lebenden Arten (Leptophyes puncatatissima, Pholidoptera griseoaptera, Meconema tha-
lassinum). 
 
In Anhang IV der FFH-Richtlinie werden keine in Norddeutschland heimischen Arten dieser Gruppe 
geführt. Die nach BArtSchV geschützte, u.A. in der Fischbeker Heide nachgewiesene Blauflüglige 
Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) breitet sich derzeit nach Norden aus. Vorkommen ent-
lang der Panzertrasse sind generell denkbar, ebenso weitere thermophile Arten wie etwa die Ge-
fleckte Keulenschrecke (Myrmeleotettix maculata). Als neu nachgewiesen Art wurde 2022 der Nach-
tigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus) registriert. 
 
Von diesen Arten abgesehen wird insgesamt von einer vergleichbaren Artenzusammensetzung wie 
in den Jahren 2016/18 ausgegangen. 
 
Insgesamt wird die Plausibilität der vorliegenden Erfassungen als Grundlage für den aktualisierten 
Artenschutzfachbeitrag bestätigt. 
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8.3 Übersicht über die von der Planung betroffenen Habitatstrukturen 

Die Abbildungen 16 und 17  zeigen den Funktionsplan des städtebaulichen Entwurfs (Kunst+Her-
bert, Stand: November 2023) und den Bebauungsplanentwurf (Stand 20.10.2023). Der zentrale, 
südlich der S-Bahnlinie gelegene Teil des Plangebietes soll demnach weitgehend als Wohngebiet 
genutzt werden. Im südöstlichen Teil soll ein Standort für Schul-, Sport- und Sozialeinrichtungen 
entwickelt werden. In Ost-West-Richtung und in Nord-Süd-Richtung wird das Gebiet von zwei band-
förmigen, im Zentrum zu einer größeren Wasserfläche erweiterten Grünzügen durchlaufen. Der 
Nordteil des Plangebietes soll hingegen gewerblich genutzt werden, in den Gewerberiegel soll zu-
dem ein Schwimmbad integriert werden. Die zentrale Erschließungsachse verläuft in Nord-Süd-
Richtung in Form eines breiten, baumbestandenen Boulevards. Sportanlagen sowie naturbetonte 
Flächen sollen den Ostrand des Gebietes prägen. 
 
Durch die Realisierung des Wohn- und Gewerbebaugebiets sind folgende wesentliche Beeinträch-
tigungen von Habitatstrukturen zu erwarten: 
 

▪ Rodung und Überbauung von Gehölzbeständen  
 

▪ Räumung und Überbauung von nutzungsgeprägten Vegetationsbeständen auf heutigen 
Grünlandflächen sowie von Ackerbrachen und naturnahen Bereichen mit Sukzessionsgebü-
schen und Säumen 
 

▪ Beeinträchtigung/Überbauung von Gewässer- und Uferhabitaten (v.A. Grabennetz) 
 

▪ Beeinträchtigung des Wasserhaushalts in Feuchtgrünlandbereichen 
 

▪ Bodenbewegungen aufgrund von Bodensanierung, Kampfmittelräumung und  
Baufeldvorbereitung 
 

▪ Störungswirkungen auf angrenzende Habitate (u.a. Freizeitdruck, Lärmemissionen, visuelle 
Störungen) 

 

Daneben sind folgende weitere Nutzungsänderungen geplant: 
 

▪ Wohnbauverdichtung Cuxhavener Straße 577/579  
Wohnungsbau-Nachverdichtung in zweiter Reihe mit Überbauung schütter bewachsener 
Brach- und Lagerflächen  
 

▪ Erweiterung Kita Ohrnsweg 
Kita-Erweiterung, Überbauung von Sportrasenflächen und Gartengehölzen  
 

▪ Flächen nördlich S-Bahnlinie 
Anlage von Kompensationsmaßnahmen:  

- Anlage von Feldgehölzen und Feldhecken 
- Anlage einer Streuobstwiese 
- Extensivierung von Grünland 
- Röhrichtentwicklung 
- Einrichtung von Blühstreifen und Feldlerchenfenstern 
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Basis der aktuellen Erfassungen dies erfordert, werden darüber hinaus weitere Maßnahmen entwi-
ckelt und dargestellt. 
 
Die nachfolgenden Prüfungen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände beziehen sich auf die 
Ergebnisse der Erfassungen aus dem Jahr 2022. Das anschließende Kapitel 9 beschreibt die be-
reits vereinbarten und teils schon umgesetzten artenschutzrechtlichen Maßnahmen sowie ggf. sol-
che, die sich zusätzlich aus den erneuten Erfassungen oder aus Änderungen der Planung ergeben. 
 
 

8.4.2 Artengruppe Vögel 

a)  Tötung bzw. Beschädigung von Individuen und ihren Entwicklungsstadien  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
Baufeldräumung 
Die Gefahr der Tötung oder Verletzung von Individuen und damit das Eintreten des Verbotstatbe-
stands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG besteht in der Brut- und Führungszeit durch Räumung 
bzw. Rodung von Vegetationsbeständen und Gebäuden. Potenziell gefährdet sind nicht flugfähige 
Jungvögel oder Gelege. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung von Vögeln während der Bau-
feldräumungsphase zu vermeiden, sind daher Vegetationsräumungs- und Abrissarbeiten außerhalb 
der Brut- und Aufzuchtzeit, also nur zwischen dem 01.07. und dem 31.03. sowie Gehölzrodungen 
und Fällarbeiten nur während der zulässigen Fäll- und Schnittzeit (01.10. – 28.02.) durchzuführen.  
 
Betroffen sind die in Tabelle 5 genannten Vogelarten mit Ausnahme von Baumpieper, Grauschnäp-
per, Grünfink, Kuckuck, Rauchschwalbe und Sumpfmeise. Von ihnen sind nur Brutvorkommen im 
nördlich der S-Bahnlinie liegenden Teil des Plangebiets nachgewiesen, in dem keine Vegetations-
räumungen und Gebäudeabrisse vorgesehen sind, die zur Tötung /Verletzung von Individuen führen 
können. Auch durch die dort realisierten bzw. geplanten CEF- und Kompensationsmaßnahmen sind 
diese Arten nicht i.S.d § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG betroffen. 
 
Prädation durch frei laufende Haustiere 
In Folge der geplanten Nutzungsänderung besteht weiterhin die Gefahr der Tötung oder Verletzung 
von Vögeln durch Prädation. Auslöser sind frei laufende Hunde und Hauskatzen, deren Zahl nach 
dem Bezug des geplanten, ca. 2.300 Wohneinheiten umfassenden Wohngebietes erheblich zuneh-
men dürfte. Räumlich betroffen sind insbesondere folgende auch in Zukunft noch als Brutvogelhabi-
tat geeignete Bereiche: 

▪ Flächen nördlich der S-Bahn 

▪ Garten- und Grünflächen der Wohn- und Gewerbegebiete  

▪ naturnahe Bereiche im Osten des Geltungsbereichs 

▪ Brutvogelhabitate im von frei laufenden Hauskatzen und Hunden erreichbaren Teil des nörd-
lich angrenzenden EU-VSG „Moorgürtel“  

 
Während die Verlustraten von Frei-, Höhlen-, Nischen- und Gebäudebrütern weniger von Hunden 
und Katzen als von anderen vorkommenden Prädatoren (v.a. Raubsäuger, Greifvögel, Rabenvögel) 
bestimmt werden, sind von der Prädation durch Haustiere insbesondere die bodennah bzw. am Bo-
den brütenden Arten des Offenlandes betroffen. Das Ausmaß der Jungvogel- und Gelegeprädation 
bei Kleinvogelarten des Offenlands (Feldlerche, Schwarzkehlchen, Wiesenschafstelze, Wiesenpie-
per) sowie bei Arten, die in dichteren oder höheren Vegetationsbeständen brüten (z.B. Sumpfrohr-
sänger, Feldschwirl) wird allerdings nur als gering eingeschätzt, denn die kleinen, gut getarnten 
Nester werden in der Regel von Hunden und Katzen nicht gefunden (PROBST 2014). Für den im Ge-
biet brütenden größeren Fasan besteht jedoch ein hohes Risiko der Prädation durch Haustiere.  
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Der im Plangebiet zuletzt 2018 nachgewiesene Wachtelkönig (s. Kap. 7.1.2.22) ist eine wertge-
bende Brutvogelart der EU-VSG „Moorgürtel und „Moore bei Buxtehude“. Der sich aus dem Prädati-
onsrisiko durch frei laufende Haustiere ergebende Konflikt mit den Schutz- und Erhaltungszielen der 
Schutzgebiete wird ausführlich in der für den Bebauungsplan erarbeiteten FFH-Verträglichkeitsstu-
die dargestellt (PGM 2023). Dort werden zur Erreichung der Verträglichkeit mit den Schutz- und Er-
haltungszielen eine Reihe von Schadensbegrenzungsmaßnahmen entwickelt, die als verbindliche 
Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen werden. Diese Maßnahmen wirken auch min-
dernd hinsichtlich des Eintretens des artenschutzrechtlichen Zugriffsverbotes der Tötung oder Ver-
letzung für den Fasan und andere Brutvogelarten. Sie werden hier daher nachrichtlich aufgeführt: 
 

▪ Einrichtung eines Pufferstreifens zwischen der Bahnlinie und der Grenze des EU-VSG  
„Moorgürtel“ zur Minderung des Prädationsdrucks durch Haustiere 
 

▪ konsequente Durchsetzung des Hunde-Leinenzwangs und des Abschussgebots für frei lau-
fende Katzen im EU-VSG 
 

▪ Einsetzen einer Rangerstelle für das EU-VSG „Moorgürtel“ zur Überwachung der Funktion 
der Maßnahmen und zur Anwohnerinformation  
 

▪ Anlage eines katzensicheren Schutzgrabens bzw. Zauns zur Verringerung des Prädationsri-
sikos am Nordrand des Baugebiets parallel zur S-Bahnlinie 
 

▪ Einrichtung von stationären Ultraschallquellen zur Vergrämung von aus dem Wohngebiet 
abwandernden Hauskatzen an der Unterführung der S-Bahnhaltestelle Fischbek 
 

▪ Einrichtung von Infotafeln zum Thema Haustiere, Prädation und Wiesenvogelschutz im 
Übergangsbereich zwischen Wohngebiet und offener Landschaft 
 

▪ Zulassen der Freizeitnutzung bei gleichzeitiger Lenkung durch Maßnahmen im Bereich zwi-
schen Bahnlinie und EU-VSG (Infotafeln, ggf. Zaun/Abpflanzung entlang des bahnparallelen 
Wirtschaftswegs) 
 

▪ Verzicht auf Maßnahmen zur Erhöhung der Zugänglichkeit des von Gräben, Feuchtgebü-
schen und –brachen geprägten, nordöstlich der Bahn liegenden Plangebietsteils durch Be-
sucher und Erholungssuchende 
 

▪ Verhinderung einer Nutzungsänderung in der Gestalt, dass weitere für den Wachtelkönig 
geeignete Habitate in Form von extensiv genutzten Wiesen entstehen, um eine Fallenwir-
kung für die Art zu verhindern; Zulassen der weiteren Gehölzsukzession im östlichen, exten-
siv genutzten Teil der Pufferzone 
 

Für das im Plangebiet nördlich der Bahnlinie nachgewiesene Brutrevier des Fasans wird davon aus-
gegangen, dass die geplanten Maßnahmen ausreichen, damit das prädationsbedingte Risiko der 
Tötung oder Verletzung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht verwirklicht wird.  
 
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Maßnahmen umgesetzt werden, wird der Verbotstat-
bestand für die Artengruppe Vögel nicht verwirklicht. 
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b)  Erhebliche Störung 
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
Störungen während der Bauphase 
Für die in Hamburg lückenhaft verbreiteten bzw. bestandsgefährdeten Arten können erhebliche Stö-
rungen in der Bauphase, die z.B. die Aufgabe des Brutplatzes oder eine Beeinträchtigung des Bru-
terfolges bewirken, vermieden werden, indem Gehölzrodungen, Vegetationsräumungsarbeiten und 
Gebäudeabrisse im Winterhalbjahr (01.10. – 28.02.) durchgeführt werden. Innerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeit des Wachtelkönigs (Anfang Mai-Ende August) besteht für die Art die Gefahr einer ehe-
blichen Störung durch baubedingten Lärmemissionen und Erschütterungen. Hierdurch kann die 
Kommunikation der Vögel (Lockrufe der Männchen, Kontaktrufe) während der schwerpunktmäßig in 
den Dämmerungs- und Nachtstunden liegende Aktivitätsphase beeinträchtigt werden. Die Art wurde 
bei den Erfassungen 2022 nicht nachgewiesen, potenziell betroffen sind aber auch zukünftige Ru-
ferreviere auf nahegelegen, an das Plangebiet nördlich angrenzenden Flächen, insbesondere im 
EU-VSG „Moorgürtel“. Um erhebliche Störungen zu vermeiden, sind lärm- und erschütterungsinten-
sive Bautätigkeiten (Baumaschinen, Bauverkehr, Arbeiten mit Rüttel-, Schütt- oder Rammgeräu-
schen sowie Erschütterungseffekten) auf die Hellphase zu beschränken. 
 
Störung durch zunehmenden Freizeitdruck 
Nach Fertigstellung und Bezug des Baugebiets können sich durch das Vorhaben erhebliche Störun-
gen einstellen, die sich auch auf unbeplante, außerhalb des Plangebietes liegende Flächen auswir-
ken. In Folge der Errichtung großer Wohn- und Gewerbequartiere ist für die benachbarte freie Land-
schaft eine erhöhte Erholungsnutzung durch Spaziergänger, Jogger und Radfahrer zuzüglich der 
entsprechenden Begleiteffekte (z.B. Störungen des Brutgeschäfts durch frei laufende Hunde und 
Katzen) zu erwarten. Hinzu kommen Randeffekte im Zusammenhang mit dem Besucherverkehr, 
z.B. durch die Nutzung von neuen Freizeiteinrichtungen im Gebiet (z.B. Kombi-Schwimmbad, Sport-
anlagen). Insgesamt dürfte das Verkehrswegenetz am Rande des Gebietes und auf Nachbarflächen 
zukünftig erheblich stärker genutzt werden.  
 
Das Zusammenwirken von optischen und akustischen Störungen durch Radfahrer, Spaziergänger, 
Jogger und mitgeführte Hunde bewirkt für einzelne Arten eine Zunahme von Flucht- und Stressreak-
tionen, die sich negativ auf Fitness und Bruterfolg auswirken können. Die Störungen können sich 
auf den Bruterfolg bodenbrütender Vögel auf den nördlich an die Bahntrasse angrenzenden Feucht-
wiesen und -brachen und die weiter nördlich liegenden Flächen des EU-VSG „Moorgürtel“ auswir-
ken. Insbesondere bei bestandsschwachen und störungsempfindlichen Arten können sich diese 
Störungen negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken.  
 
Die Störungsproblematik ist für den Wachtelkönig im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsstudie des 
Vorhabens intensiv behandelt worden (PGM 2023). Es wurde eine Reihe von Schadensbegren-
zungsmaßnahmen entwickelt, die als fester Bestandteil des Bebauungsplans in die Festsetzungen 
eingegangen sind (s.o., Abschnitt a). Diese Maßnahmen wirken auch störungsmindernd für die wei-
teren nördlich der Bahnlinie und im EU-VSG brütenden Vogelarten. 
 
 
Lichtemissionen 
Um erhebliche Beeinträchtigungen durch Lichtemissionen sicher auszuschließen, ist das Beleuch-
tungskonzept am Nordrand des Gewerberiegels so zu gestalten, dass die nördlich der S-Bahnlinie 
angrenzenden Grünland- und Brachflächen nicht angestrahlt werden. Auch auf eine Beleuchtung 
der östlich an das Wohn- und Gewerbegebiet angrenzenden Ränder der geplanten Waldausgleichs-
flächen soll verzichtet werden, ebenso auf eine Beleuchtung der vom Gebiet nördlich der Bahnlinie 
aus sichtbaren, oberen Bereiche der Gewerbebauten. 
 
Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand der loka-
len Population der vorkommenden Arten auswirken, sind bei Berücksichtigung der genannten 
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Auflagen und Durchführung der aufgeführten Maßnahmen weder in der Bauphase noch im Zuge der 
Nutzung des neuen Wohn- und Gewerbegebiets zu erwarten. Für Nahrungsgäste und Gastvögel 
besteht durch das Vorhaben keine Gefahr der erheblichen Störung. 
 
 
c)  Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
Für die Brutvögel, die in dem von Acker- und Grünlandflächen, Baumreihen und Feuchtbrachen ge-
prägten nördlich der Bahnlinie liegenden Teil des Geltungsbereichs siedeln, ist nicht von einer Zer-
störung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG auszugehen. Auf Teilflächen sieht der Bebauungsplan hier naturschutzrechtlich erforder-
liche Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen vor. Der dortige Vegetationsbestand soll erhalten 
bleiben bzw. in einer Weise aufgewertet werden, die auch diesen Arten zu Gute kommt. Sechs der 
im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten (Baumpieper, Grauschnäpper, Grünfink, Kuckuck, 
Rauchschwalbe und Sumpfmeise) bewohnen ausschließlich Plangebietsbereiche nördlich der Bahn-
linie. Für diese Arten ist nicht von einer Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszugehen. 
 
Die Brutreviere aller anderen in Tabelle 5 aufgeführten Vogelarten befinden sich ausschließlich oder 
zumindest teilweise in den südlich der Bahnlinie liegenden Bereichen, in denen aufgrund der Pla-
nungsziele von einem Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszugehen ist. Für sie ist daher 
zu prüfen, ob die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gemäß § 44 Abs. 5 
BNatSchG im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.  
 
 
d)  Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG 
 

Allgemein verbreitete Arten 

Bei 28 der im Gebiet nachgewiesenen Brutvogelarten handelt es sich um störungsrobuste, im Stadt-
gebiet flächenhaft allgemein verbreitete Arten (s. Tabelle 5). Potenziell besiedelbare Ausweichhabi-
tate sind für sie sowohl in den benachbarten Siedlungsgebieten von Fischbek und Neu Wulmstorf 
als auch in den nördlich angrenzenden, weiträumig unbebauten Flächen des EU-VSG „Moorgürtel“ 
in ausreichendem Maße und langfristig vorhanden. Auch ist damit zu rechnen, dass sich ein Teil 
dieser Brutvogelarten auf lange Sicht wieder im Plangebiet ansiedelt. Die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungsstätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Für sie wird der 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht verwirklicht.  

 
Feldschwirl 
Dorngrasmücke 
Wiesenpieper 

Diese im Hamburger Stadtgebiet lückig verbreiteten bzw. bestandsgefährdeten Bewohner extensiv 
genutzter, gehölzreicher Halboffenlandschaften, Feuchtbrachen und feuchter Grünlandkomplexe 
brüten mit hohen Brutpaarzahlen im benachbarten EU-VSG „Moorgürtel“ und sind typische Arten 
dieser dort großräumig vorhandenen Habitatkomplexe. Die vom Verbotstatbestand der Lebens-
raumzerstörung betroffenen Brutpaare (Dorngrasmücke: 11 BP, Feldschwirl und Wiesenpieper: je 1 
BP) finden dort großräumig geeignete Ausweich-Bruthabitate vor. Für die Arten bleibt die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungsstätten somit erhalten. 
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Haussperling 
Star 

Die vom Verbotstatbestand der Lebensraumzerstörung betroffenen Brutpaare dieser Arten 
(Haussperling: 6 BP, Star: 4 BP) können als Bewohner der Gärten und Siedlungen ihre Bruthabitate 
weiter nutzen bzw. kleinräumig in benachbarte Siedlungsbereiche in Fischbek und Neu Wulmstorf 
ausweichen. Für sie bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten. 

 
Waldohreule 

Die mit einem Brutpaar nahe der Panzertrasse brütende Waldohreule findet nach Beginn der Räu-
mungs- und Bauphase keine Bruthabitate mehr im Plangebiet südlich der Bahn. Auch die dortigen 
Nahrungs- und Aufzuchthabitate (kleinsäugerreiche Brachen und extensiv genutzte Wiesen) gehen 
dauerhaft verloren. Erst nach einer „Reifung“ von neu angelegten städtischen Grünflächen (Entwick-
lung älterer Baumbestände mit nahrungsreichen Offenbereichen) kann auch ein städtisches Wohn-
gebiet wie der Fischbeker Reethen für die Art attratktiv werden.  

Die Waldohreule bevorzugt als Brutplatz Feldgehölze, Baumgruppen und Waldränder, aber auch 
Parks und Grünanlagen sowie Siedlungsränder. Gerne werden alte Krähen-, Elster- oder Greifvo-
gelnester besiedelt. Potenziell geeignete Bruthabitate sind im an Siedlungsbäumen und Grünflächen 
noch recht reichen Siedlungsraum Fischbeks und Neugrabens vielerorts vorhanden. Aus der Umge-
bung des Plangebiets sind weitere aktuelle Waldohreulenvorkommen bekannt, so etwa aus dem 
Süd- und Nordrand Neugrabens, der Fischbeker Heide und dem Moorgürtel (MITSCHKE 2012, Inter-
net-Portal Ornitho.de). Aufgrund der relativ hohen Flexibilität hinsichtlich der Brutplatzwahl und des 
Vorhandenseins zahlreicher potenziell geeigneter Bruthabitate im Umfeld wird ein kleinräumiges 
Ausweichen des örtlichen Brutpaares für möglich gehalten. Hinsichtlich einer erfolgreichen Repro-
duktion dürfte im städtischen Umfeld eher das Nahrungsangebot der begrenzende Faktor sein. Gut 
geeignete Jagdhabitate in ausreichender Nähe stellen die weitläufigen und strukturreichen Offen-
landflächen des Moorgürtels und die nördlich der Bahnlinie liegenden Plangebietsbereiche dar. Dort 
werden Flächen durch die geplanten Biotopkompensations- und CEF-Maßnahmen (Anlage von Ex-
tensiväckern und -grünlandflächen, Streuobst- und Heckenpflanzungen, s. Kap. 9) auch als Jagdha-
bitat für die Waldohreule aufgewertet. Aufgrund des großen Aktionsradius der Art von 2 – 3 km² 
(MEBS & SCHERZINGER 2008) sind diese Flächen auch für im Siedlungsbereich Neugrabens/Fisch-
beks brütende Waldohreulen nutzbar. 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten bleibt daher für die Waldohreule im räumlichen 
Zusammenhang insgesamt erhalten. 

 
Bluthänfling 
Gelbspötter 
Goldammer 
Gartengrasmücke 
Neuntöter 

Für diese in Hamburg lückig verbreiteten bzw. bestandsgefährdeten Arten der Gebüschlebens-
räume und strukturreichen Siedlungsränder besteht in den benachbarten Gebieten keine Sicherheit, 
dass die betroffenen Populationen im räumlichen Zusammenhang ausreichende Ausweichhabitate 
vorfinden. Für die Bestände sind daher im Rahmen von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) geeignete Bruthabitate zu entwickeln (Kap. 9.2). Betroffen sind je 2 Brutpaare 
der Arten Gelbspötter und Gartengrasmücke sowie 1 Brutpaar von Bluthänfling, Goldammer und 
Neuntöter. 
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Stieglitz 

Von den im Plangebiet nachgewiesenen drei Brutrevieren des Stieglitzes liegt je eines im überplan-
ten Wohngebiet Voßdrift und im durch die Waldausgleichsfläche östlich der Panzertrasse überplan-
ten Bereich, so dass für sie eine Zerstörung der Lebensstätte zu erwarten ist. Das dritte Stieglitz-
Revier liegt nördlich der Bahnlinie und ist von der Planung nicht betroffen.  

Für die betroffenen Brutpaare sind die Möglichkeiten des Ausweichens gering. Geeignete Bruthabi-
tate, in die diese ausweichen könnten, sind nach Umsetzung der Planung im näheren Umfeld nicht 
mehr in nennenswerten Umfang vorhanden, auch wenn sie sich auf Dauer wieder im Wohnquartier 
entwickeln können. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten nach § 44 Abs. 5 BNatSchG 
kann für diese Art im räumlichen Zusammenhang erhalten werden, indem auf dem nördlich der Bahn-
linie liegenden Teil des Plangebiet als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) ein 
Brut- und Nahrungshabitat für die betroffenen Stieglitzpaare neu geschaffen wird (Kap. 9.3). 

 

Turmfalke 

Auch für den im Hamburger Stadtgebiet deutlich rückläufigen und mittlerweile stark bestandsgefähr-
deten Turmfalken, der mit einem Brutpaar in einem Kiefernbestand am Westrand der ehemaligen 
Panzertrasse brütet, ist ein sicheres Ausweichen nicht gewährleistet. Wenn auch durch geeignete 
Hilfsmaßnahmen wie die Anlage von Bruthilfen an neuen Gebäuden eine Wiederansiedlung im 
Plangebiet langfristig gefördert werden kann, so fällt das Plangebiet doch mindestens für die Zeit 
der Baufeldräumung und der Bauphase als Bruthabitat aus. Sowohl das Bruthabitat als auch die 
vom örtlichen Paar genutzten brutplatznahen Jagdgebiete (Kleinsäugerreiche Brachen und Wiesen 
südlich der Bahnlinie) gehen dauerhaft verloren. Für die Art sind daher vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen erforderlich (Kap. 9.5). 

 
Feldlerche 

Keine Möglichkeit, kleinräumig auszuweichen hat auch die auf den Acker-, Brach- und Grünlandflä-
chen des Plangebiets mit zehn Brutpaaren siedelnde Feldlerche. Das Plangebiet stellt heute den 
letzten zusammenhängenden, für die Feldlerche besiedelbaren Bereich im Großraum Neu Wulm-
storf / Neugraben-Fischbek dar. Sechs Feldlerchenreviere sind durch die großflächige Überbauung 
betroffen. Größere, zusammenhängende, potenziell besiedelbare Ackerflächen, in die die Feldler-
chen ausweichen könnten, finden sich nach Umsetzung der Planung weder im Plangebiet noch in 
dessen Umfeld.  

Zwar ist der Bestand im benachbarten EU-VSG „Moore bei Buxtehude“ nach einem weitgehenden 
Verschwinden der Art um das Jahr 2000 auf mittlerweile zehn Reviere angestiegen (Aland 2017b), 
was möglicherweise auch auf im Zusammenhang mit anderen Planungen der letzten Jahre durch-
geführte Kompensationsmaßnahmen zurückzuführen ist. Auch für das EU-VSG „Moorgürtel“, für 
das TESCH (2011) für das Jahr 2009 einen Bestand von fünf Brutrevieren angibt (2007: 6 BP), ist in 
den letzten Jahren ein Aufwärtstrend für die Art zu beobachten (MITSCHKE 2016, 2018). Jedoch 
kommen in diesen Gebieten keine großräumigen, für die Art geeigneten Offenlandlebensräume vor, 
so dass ohne eine Verbesserung der Habitatstrukturen nicht mit einer weiteren Zunahme des Feld-
lerchenbestands zu rechnen ist. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass für die betroffenen Brutre-
viere kaum Möglichkeiten zum Ausweichen in den EU-VSG oder anderen, an das Plangebiet an-
grenzenden Bereichen bestehen. Daher sind CEF-Maßnahmen sowohl auf Intensivackerflächen in-
nerhalb des Plangebiets nördlich der Bahnlinie als auch auf Acker- und Grünlandflächen innerhalb 
der EU-VSG „Moorgürtel“ und „Moore bei Buxtehude“ zu realisieren, die durch eine Aufwertung der 
Habitatqualität die Verluste für die betroffenen Revierpaare kompensieren (Kap. 9.4). 
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Wiesenschafstelze 

Die Wiesenschafstelze, von der im Plangebiet fünf Brutpaare durch Überbauung von Ackerbrachen 
betroffen sind, hat keine Möglichkeit, auf Nachbarflächen kleinräumig auszuweichen. Sie kommt im 
Raum Neugraben vermutlich nur im Plangebiet vor (MITSCHKE 2012). Für das EU-VSG „Moorgürtel“ 
gibt TESCH (2011) für das Jahr 2009 nur einen Bestand von zwei Brutrevieren an (2007: 0 BP). Auch 
für das benachbarte EU-VSG „Moore bei Buxtehude“ gibt der Standarddatenbogen einen sehr 
schwachen Bestand von sechs Brutrevieren an. In Hamburg verzeichnete die Art allerdings zuletzt 
Bestandszunahmen (MITSCHKE 2018), kommt aber nach wie vor in den beiden EU-VSG im Moorgür-
tel nur vereinzelt vor.  

Es ist davon auszugehen, dass die teilweise sehr frühe Mahd auf den Grünländern des Moorgürtels 
dazu führt, dass die Wiesenschafstelze diese Flächen meidet und u. A. die südlich benachbarten 
Ackergebiete als Brutrevier bevorzugt, wo ihre Aufzuchtchancen größer sind (schriftl. Mitt. A.Stein-
berger BUKEA). Auch nach dem überwiegenden Auflassen der schon 2018 besiedelten Ackerflä-
chen südlich der Bahnlinie haben die dortigen Flächen offenbar ihre Attraktivität als Brutplatz behal-
ten. 

Von den in Kapitel 9.4 beschriebenen CEF-Maßnahmen für die Feldlerche auf Acker- und Grünland-
flächen des Plangebiets profitiert auch die Wiesenschafstelze. Durch ein auf die Ansprüche beider 
Zielarten ausgerichtetes Mahdregime auf den Grünlandflächen sowie eine entsprechend ange-
passte Nutzung der Ackerflächen kann sichergestellt werden, dass eine Kompensation der Habitate 
der betroffenen Brutpaare beider Arten erreicht wird. 

 
 
Bei vollständiger Umsetzung der in Kap. 9 beschriebenen CEF-Maßnahmen wird der Verbotstatbe-
stand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für allgemein verbreitete sowie anspruchsvollere bzw. lückig 
verbreitete Brutvogelarten nicht verwirklicht. Eine Anwendung des § 45 BNatSchG Abs. 7 ist für sie 
nicht erforderlich. 
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a)  Tötung bzw. Beschädigung von Individuen und ihren Entwicklungsstadien  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
Die Gefahr der Tötung oder Verletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Zuge der Realisierung 
des Vorhabens besteht vor allem während des Winterschlafs oder für flugunfähige Jungtiere zur Wo-
chenstubenzeit aber auch für adulte Tiere in ihren Quartieren. Betroffen sind potenzielle und nachge-
wiesene Quartiere von Braunem Langohr, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus in den fol-
genden Bereichen (s. Abbildung 18, Karte 3): 
 

▪ Umfeld Voßdrift (Bereich zwischen Neuwulmstorfer Schulstraße, Cuxhavener Straße und 
Wiesengrund) 

▪ Grundstücke an der Cuxhavener Str. 577/579 

▪ Umfeld der KITA, Schule und Sportanlagen am Ohrnsweg  

 
Um die Tötung von Individuen zu vermeiden, sind für diese Bereiche folgende Maßnahmen erforder-
lich: 
 

▪ Durchführung von Gehölzrodungen innerhalb der gesetzlichen Fäll- und Schnittzeiten im 
Winterhalbjahr (1.10.-28.2.) 
 

▪ Überprüfung von Höhlenbäumen vor Rodungsarbeiten sowie von Gebäuden vor Rodungs- 
Abriss-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen auf aktuelle Fledermausvorkommen im Rah-
men einer ökologischen Baubegleitung 

 
Die Maßnahmen dienen auch der Vermeidung der Tötung und Verletzung von Individuen aller ande-
ren Fledermausarten, die möglicherweise Tagesverstecke im Gehölz- oder Gebäudebestand nutzen.  
 
Unter der Voraussetzung, dass die o.g. Maßnahmen durchgeführt werden, wird die Tötung oder 
Verletzung von Individuen i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden bzw. das Risiko der Tö-
tung oder Verletzung soweit herabgesetzt, dass es nicht über dem allgemeinen Lebensrisiko liegt. 
Sollten bei der Überprüfung von Gebäuden und Höhlenbäumen im Vorweg der Räumung Fleder-
mausquartiere festgestellt werden, sind ggf. weitere Maßnahmen durchzuführen (z.B. Errichtung 
von Ersatzquartieren, zeitweise Unterbrechung der Arbeiten). 
 
 
b)  Erhebliche Störung 
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
Eine erhebliche Störung, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der genann-
ten Arten auswirkt, ist insbesondere gegeben, wenn sich die Mortalitätsrate erhöht oder die Repro-
duktion behindert wird. Als Störungsquellen kommen anlage-, bau- und betriebsbedingte Lärm- und 
Lichtemissionen oder Vibrationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wochenstuben- und 
Winterquartieren) sowie bedeutsamen Jagdgebieten und Flugwegen in Frage.  
 
Erhebliche Störungen von Quartieren und angrenzenden, essenziellen Jagdgebieten oder Flugwe-
gen sind in folgenden Bereichen nicht auszuschließen (s. Abbildung 18): 
 

▪ Bereich zwischen Wiesengrund, Cuxhavener Straße und Neuwulmstorfer Schulweg  

▪ Grundstücke an der Cuxhavener Straße 577/579 

▪ Umfeld der KITA, Schule und Sportanlagen am Ohrnsweg  
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▪ ehemalige Panzertrasse 

▪ Feldmarkflächen südlich der Bahntrasse 

▪ Feldmarkflächen nördlich der Bahntrasse 

▪ Umfeld der S-Bahn Fischbek 

 
Betroffen sind potenzielle oder nachgewiesene Quartiere, Jagdgebiete und Flugwege von Braunem 
Langohr, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus sowie Flugwege von Mücken-, Teich- und 
Wasserfledermaus.   
 
Um erhebliche Störungen zu vermeiden, sind in den genannten Bereichen folgende Maßnahmen 
erforderlich: 

▪ Durchführung von Gehölzrodungen innerhalb der gesetzlichen Fäll- und Schnittzeiten im 
Winterhalbjahr (1.10.-28.2.) 

▪ Überprüfung von Höhlenbäumen vor Rodungsarbeiten sowie von Gebäuden vor Rodungs- 
Abriss-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen auf aktuelle Fledermausvorkommen im Rah-
men einer ökologischen Baubegleitung 

▪ Begrenzung der Beleuchtung zur Bauphase und nach Fertigstellung entsprechend den Vor-
gaben aus der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der 
Artenvielfalt (BUKEA 2022) auf das unbedingt erforderliche Maß, z.B. durch Freihalten des 
verbleibenden Gehölzbestands und verbleibender Freiflächen sowie von Dachbereichen und 
Dach-Wand-Übergängen verbleibender und neuer Gebäude von direkter Beleuchtung 

▪ Verwendung von quasi UV-freien Beleuchtungsmitteln (l= ca. 590nm) mit geschlossenen Ge-
häusen, möglichst geringer Lichtstärke, Richtcharakteristik und ohne Streulicht, Verwendung 
von Bedarfsbeleuchtung 

Unter der Voraussetzung, dass die o.g. Maßnahmen durchgeführt werden, wird eine erhebliche Stö-
rung i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vermieden. 
 
 
c)  Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
Eine direkte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch Gehölz-
rodung, Gebäudeabriss oder -umbau an Quartierstandorten nicht auszuschließen.  
 
Eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten tritt ein, wenn 
das Quartiersumfeld oder Jagdgebiete und Flugwege, die für die Aufrechterhaltung der Funktion als 
Lebensstätte essenziell sind, durch bauliche Maßnahmen zerstört oder beeinträchtigt werden. Nach-
folgend werden die artenschutzrechtlichen Konflikte und die ggf. erforderlichen Maßnahmen für die 
einzelnen betroffenen Teilgebiete (s. Abbildung 18) beschrieben: 
 
Umfeld Voßdrift zwischen Neuwulmstorfer Schulstraße, Wiesengrund und Cuxhavener 
Straße: 
In dem Teilgebiet sind Quartiere der Zwergfledermaus und potenzielle Quartiere von Braunem 
Langohrs und Breitflügelfledermaus betroffen. Das Gebiet ist zusammen mit den Flächen südlich 
der Cuxhavener Straße (s.u.) flächenhaft als wesentlicher Bestandteil des Quartiersverbunds der 
drei Arten zu betrachten. Bedeutsame Strukturen für die Arten sind der Gebäudebestand sowie die 
Gehölze und Freiflächen, die als Jagdgebiet und Flugweg der genannten Arten und auch für die 
Rauhautfledermaus essenziell sind. Keine essenzielle Bedeutung besitzen sie als Quartierstandort 
für die Rauhautfledermaus. 
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Eine direkte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten ist zu 
vermeiden, indem der vorhandene Gebäude- und Großbaumbestand weitgehend erhalten bleibt und 
im Einzelfall erforderliche Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen an den bestehenden Gebäuden so-
wie Großbaumrodungen mit dem Ziel ökologisch begleitet werden, die betroffenen Lebensstätten 
dauerhaft zu erhalten.  
 
In folgenden Bereichen werden durch die geplanten Baufelder und Verkehrsflächen größere Ge-
hölzflächen und damit Bestandteile des Quartiersverbunds beeinträchtigt, so dass hier eine Beschä-
digung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht ausgeschlossen werden kann: 
 

▪ westliche Zufahrtsstraße von der Cuxhavener Straße in das Baugebiet 

▪ Baufelder im Bereich des Museumsarchivs und an der geplanten Hauptzufahrtstraße von der 
Cuxhavener Straße in das Baugebiet 

▪ östlich des Museumsarchivs im Bereich der östlichen Zufahrtstraße von der Cuxhavener 
Straße in das Baugebiet 

 
Eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch fol-
gende Maßnahmen zu mindern: 
 

▪ Begrenzung der Beleuchtung zur Bauphase und nach Fertigstellung entsprechend den Vor-
gaben aus der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der 
Artenvielfalt (BUKEA 2022) auf das unbedingt erforderliche Maß, z.B. durch Freihalten des 
verbleibenden Gehölzbestands und verbleibender Freiflächen sowie von Dachbereichen und 
Dach-Wand-Übergängen verbleibender und neuer Gebäude von direkter Beleuchtung  

▪ Verwendung von quasi UV-freien Beleuchtungsmitteln (l= ca. 590nm) mit geschlossenen Ge-
häusen, möglichst geringer Lichtstärke, Richtcharakteristik und ohne Streulicht, Verwendung 
von Bedarfsbeleuchtung 

 
 
Grundstücke Cuxhavener Straße 577 und 579 
In dem Gebiet sind nachgewiesene und potenzielle Quartiere der Zwergfledermaus, potenzielle 
Quartiere von Braunem Langohr, Breitflügel- und Rauhautfledermaus sowie mögliche essenzi-
elle Nahrungsflächen und Flugwege der Arten betroffen. 
 
Eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch fol-
gende Maßnahmen zu vermeiden: 
 

▪ Begrenzung der Beleuchtung zur Bauphase und nach Fertigstellung entsprechend den Vor-
gaben aus der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der 
Artenvielfalt (BUKEA 2022) auf das unbedingt erforderliche Maß, z.B. durch Freihalten des 
verbleibenden Gehölzbestands und verbleibender Freiflächen sowie von Dachbereichen und 
Dach-Wand-Übergängen verbleibender und neuer Gebäude von direkter Beleuchtung  

▪ Verwendung von quasi UV-freien Beleuchtungsmitteln (l= ca. 590nm) mit geschlossenen Ge-
häusen, möglichst geringer Lichtstärke, Richtcharakteristik und ohne Streulicht, Verwendung 
von Bedarfsbeleuchtung 
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Umfeld der ehemaligen Panzertrasse: 

In dem Bereich wird durch die großflächige Rodung von Gehölzen sowie die Überbauung von Frei-
flächen ein Jagdgebiet beeinträchtigt bzw. zerstört. Das Gebiet wird von den Arten Breitflügel- und 
Zwergfledermaus regelmäßig und zum Teil von mehreren Individuen gleichzeitig genutzt, so dass 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um ein essenzielles Nahrungsgebiet der Art han-
delt und somit eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
vorliegt.  
 
Eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch fol-
gende Maßnahmen zu vermeiden: 
 

▪ Begrenzung der Beleuchtung zur Bauphase und nach Fertigstellung entsprechend den Vor-
gaben aus der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der 
Artenvielfalt (BUKEA 2022) auf das unbedingt erforderliche Maß, z.B. durch Freihalten des 
verbleibenden Gehölzbestands und verbleibender Freiflächen sowie von Dachbereichen und 
Dach-Wand-Übergängen verbleibender und neuer Gebäude von direkter Beleuchtung  

▪ Verwendung von quasi UV-freien Beleuchtungsmitteln (l= ca. 590nm) mit geschlossenen Ge-
häusen, möglichst geringer Lichtstärke, Richtcharakteristik und ohne Streulicht, Verwendung 
von Bedarfsbeleuchtung 

 
Feldmarkflächen südlich Bahntrasse (Teilflächen): 
In diesem Bereich werden durch die Rodung von Gehölzen und die flächenhafte Überbauung Nah-
rungsgebiete und Flugwege von Braunem Langohr, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Teich-, 
Wasser- und Zwergfledermaus beschädigt oder zerstört. Während die Flächen von Mücken-, 
Teich- und Wasserfledermaus nur sporadisch aufgesucht werden, so dass für diese Arten nicht von 
einem essenziellen Nahrungsfläche auszugehen ist, nutzen die o.g. Arten die Flächen regelmäßig. 
Essenziell bedeutsame Nahrungsgebiete und damit die Gefahr einer Beschädigung der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten sind daher für diese Arten hier nicht auszuschließen.  
 
Eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch fol-
gende Maßnahmen zu vermeiden: 
 

▪ Begrenzung der Beleuchtung zur Bauphase und nach Fertigstellung entsprechend den Vor-
gaben aus der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der 
Artenvielfalt (BUKEA 2022) auf das unbedingt erforderliche Maß, z.B. durch Freihalten des 
verbleibenden Gehölzbestands und verbleibender Freiflächen sowie von Dachbereichen und 
Dach-Wand-Übergängen verbleibender und neuer Gebäude von direkter Beleuchtung  

▪ Verwendung von quasi UV-freien Beleuchtungsmitteln (l= ca. 590nm) mit geschlossenen Ge-
häusen, möglichst geringer Lichtstärke, Richtcharakteristik und ohne Streulicht, Verwendung 
von Bedarfsbeleuchtung 

 
Umfeld der KITA und Schule Ohrnsweg: 
In dem Gebiet ist ein potenzielles Quartier der Zwergfledermaus durch Gebäudeabriss im Zuge der 
Neuordnung der Sportflächen und die Erweiterung der Kindertagesstätte betroffen. Eine direkte Be-
schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art ist hier nicht auszuschlie-
ßen. Von einer Beschädigung oder Zerstörung essenzieller Nahrungsgebiete und Flugwege für die 
Breitflügel- und Zwergfledermaus ist aufgrund der nur durchschnittlichen Nutzungsintensität und 
der vergleichsweise kleinen Fläche nicht auszugehen. 
 
Eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch fol-
gende Maßnahmen zu vermeiden: 
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▪ Begrenzung der Beleuchtung zur Bauphase und nach Fertigstellung entsprechend den Vor-
gaben aus der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der 
Artenvielfalt (BUKEA 2022) auf das unbedingt erforderliche Maß, z.B. durch Freihalten des 
verbleibenden Gehölzbestands und verbleibender Freiflächen sowie von Dachbereichen und 
Dach-Wand-Übergängen verbleibender und neuer Gebäude von direkter Beleuchtung  

▪ Verwendung von quasi UV-freien Beleuchtungsmitteln (l= ca. 590nm) mit geschlossenen Ge-
häusen, möglichst geringer Lichtstärke, Richtcharakteristik und ohne Streulicht, Verwendung 
von Bedarfsbeleuchtung 

 
Umfeld des S-Bahnhofs Fischbek: 
Die potenziellen Quartiere von Rauhaut- und Zwergfledermaus befinden sich außerhalb des Plan-
gebietes. Auch bleiben die Jagdgebiete und Flugwege der beiden Arten, wie auch der Breitflügel-
fledermaus im Wesentlichen erhalten, so dass eine direkte Beschädigung oder Zerstörung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten durch die Planung nicht zu erwarten ist.  
 
Eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch fol-
gende Maßnahmen zu vermeiden: 
 

▪ Begrenzung der Beleuchtung zur Bauphase und nach Fertigstellung entsprechend den Vor-
gaben aus der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der 
Artenvielfalt (BUKEA 2022) auf das unbedingt erforderliche Maß, z.B. durch Freihalten des 
verbleibenden Gehölzbestands und verbleibender Freiflächen sowie von Dachbereichen und 
Dach-Wand-Übergängen verbleibender und neuer Gebäude von direkter Beleuchtung  

▪ Verwendung von quasi UV-freien Beleuchtungsmitteln (l= ca. 590nm) mit möglichst geringer 
Lichtstärke, Richtcharakteristik und ohne Streulicht, Verwendung von Bedarfsbeleuchtung 

 
Gehölze nördlich der Bahntrasse: 
In diesem Bereich wird durch die Rodung von Gehölzen ein Jagdgebiet und Flugweg von Breitflü-
gel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus beeinträchtigt. Nicht erheblich betroffen ist das Braune Lang-
ohr, das auf der Eingriffsfläche nicht nachgewiesen wurde. Da die Rodungen nur sehr kleinflächig 
sind und der Großteil der Gehölze wie auch der Bahndamm als Leitstruktur erhalten bleiben und die 
Eingriffsflächen für die Arten nicht von essenzieller Bedeutung sind, ist nicht von einer Zerstörung 
oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG 
auszugehen. 
 
Eine indirekte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch fol-
gende Maßnahmen zu vermeiden: 
 

▪ Begrenzung der Beleuchtung zur Bauphase und nach Fertigstellung entsprechend den Vor-
gaben aus der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der 
Artenvielfalt (BUKEA 2022) auf das unbedingt erforderliche Maß, z.B. durch Freihalten des 
verbleibenden Gehölzbestands und verbleibender Freiflächen sowie von Dachbereichen und 
Dach-Wand-Übergängen verbleibender und neuer Gebäude von direkter Beleuchtung  

▪ Verwendung von quasi UV-freien Beleuchtungsmitteln (l= ca. 590nm) mit geschlossenen Ge-
häusen, möglichst geringer Lichtstärke, Richtcharakteristik und ohne Streulicht, Verwendung 
von Bedarfsbeleuchtung 

 
Für folgende Bereiche zu prüfen, ob die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt: 
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▪ Umfeld Voßdrift (Gebiet zwischen Neuwulmstorfer Schulstraße, Wiesengrund und Cuxhave-
ner Straße) im Bereich der drei Zufahrtsstraßen sowie der Baufelder im Bereich des Muse-
umsarchivs 

▪ Grundstücke Cuxhavener Straße 577 und 579 

▪ Umfeld der KITA, Schule und Sportanlagen Ohrnsweg  

▪ Umfeld der ehemaligen Panzertrasse 

▪ Feldmarkflächen südlich der Bahntrasse 

 
 
d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG 
 
Umfeld Voßdrift (Bereich zwischen Neuwulmstorfer Schulstraße, Wiesengrund und Cuxhave-
ner Straße): 
 
Hier sind Quartiere der Zwergfledermaus sowie potenzielle Quartiere des Braunen Langohrs und 
der Breitflügelfledermaus sowie essenzielle Jagdgebiete und Flugwege der Arten betroffen. Die 
Planung führt zu tiefgreifenden Veränderungen für die vorkommenden Fledermausarten. Auch wenn 
es sich bei Breitflügel- und Zwergfledermaus um Arten handelt, die auch im besiedelten Bereich vor-
kommen, sind auch sie auf ein naturnahes, störungsarmes Quartiersumfeld und auf Zugang zu aus-
reichend großen Jagdgebieten angewiesen. Das Braune Langohr reagiert auf städtische Nutzungen 
noch sensibler als die beiden anderen Arten.  
 
Durch die Planung sind im Bereich der drei Zufahrtsstraßen sowie der Baufelder im Bereich des Mu-
seumsarchivs ca. 1 ha Gehölze von Rodung betroffen. Ein Großteil der Gehölzflächen (ca. 5 ha) 
bleibt in diesem Teilgebiet aber erhalten. Durch die Anlage von neuen Grünflächen werden außer-
dem neue Strukturen geschaffen, die den Verlust von Jagdgebieten teilweise kompensieren können. 
Dies erfolgt allerdings erst zeitlich verzögert und auf nach zwischenzeitlicher Aufgabe der landwirt-
schaftlichen Nutzung bereits höherwertigen Brachflächen.  
 
Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. essenziellen Nahrungsge-
bieten von Braunem Langohr, Breitflügel- und Zwergfledermaus im räumlichen Zusammenhang 
ohne zeitliche Unterbrechungen zu erhalten, ist folgende CEF-Maßnahme durchzuführen:  
 
Zum Erhalt des Quartiersverbunds sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme vor Räumung der 
Baufelder, insbesondere der Baufelder im Bereich des Museumsarchivs, folgende Bereiche als at-
traktives Fledermausnahrungshabitat zu gestalten: 

▪ Hauptzufahrtsstraße (Boulevard) in das Baugebiet westlich des Museumsarchivs  

▪ Umfeld der Rethenbek 

Die Flächen sind mit durchgängigen Baumreihen und Strauchpflanzungen heimischer und standort-
typischer Gehölzarten sowie mit blütenreichen Staudensäumen und Wildblumenwiesen zu bepflan-
zen (Kapitel 9.7).  
 
Unter der Voraussetzung, dass die o.g. Maßnahmen durchgeführt werden, bleibt die ökologische 
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten i. S. d. § 44 Abs. 5 BNatSchG im Teilgebiet zwischen 
Neuwulmstorfer Schulstraße, Wiesengrund und Cuxhavener Straße im räumlichen Zusammenhang 
erhalten. 
 
Grundstücke Cuxhavener Straße 577 und 579 
In diesem Bereich sind nachweisliche und potenzielle Quartiere der Zwergfledermaus sowie poten-
zielle Quartiere von Braunem Langohr, Breitflügel- und Rauhautfledermaus sowie essenzielle 
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Nahrungsgebiete und Flugwege der genannten Arten betroffen. Die vorhandene Bebauung und der 
Großbaumbestand an den Parzellenrändern bleiben weitgehend erhalten. Ebenfalls nicht von der 
Planung betroffen sind die an das Plangebiet angrenzenden naturnahen Flächen, die intensiv als 
Nahrungsgebiet und Flugweg genutzt wurden. Ein Verbleib oder ein kleinräumiges Ausweichen in-
nerhalb des vorhandenen Quartiersverbunds ist für alle Arten möglich.  
 
Unter der Voraussetzung, dass die unter c) genannten Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für diese Arten in diesem Bereich im 
räumlichen Zusammenhang erhalten. 
 
Umfeld der ehemaligen Panzertrasse: 
Hier ist ein möglicherweise essenzielles Nahrungsgebiet von Breitflügel- und Zwergfledermaus 
betroffen. Die Arten nutzen im Plangebiet jedoch auch weitere, verschiedene Lebensräume intensiv 
zur Jagd, so den Straßenraum und das Umfeld der Cuxhavener Straße, das Umfeld des S-Bahn-
hofs Fischbek und das Umfeld von Voßdrift und Neuwulmstorfer Schulstraße. Anders als in der 
Nähe des Quartiers sind die Arten bei der Jagd relativ unempfindlich gegenüber Störungen und be-
sitzen in der Umgebung verschiedene Jagdgebiete, die zum Großteil auch nach der der Planungsre-
alisierung erhalten bleiben. Außerdem werden durch die oben genannten CEF-Maßnahmen (Kapitel 
9.7) und die weitere Freiflächengestaltung im Plangebiet schon mit Beginn der Planungsrealisierung 
neue potenzielle Jagdgebiete geschaffen, die verglichen mit der ehemaligen Panzertrasse als 
gleichwertig betrachtet werden können.  
 
Die ökologische Funktion des Jagdgebietes als essenzieller Bestandteil der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten bleibt auch hier daher im räumlichen Zusammenhang erhalten. 
 
Feldmarkflächen südlich Bahntrasse: 
Betroffen sind hier potenziell essenzielle Nahrungsgebiete und Flugwege von Braunem Langohr, 
Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus diese befinden sich im Wesentlichen an der Sophie-
Scholl-Straße. Verglichen mit den Gebieten im Umfeld der Voßdrift, südlich der Cuxhavener Straße 
oder in Fischbek ist die Nutzungsintensität hier aber gering. Durch die geplanten CEF-Maßnahmen 
(Kapitel 9.7) und die weitere Freiflächengestaltung werden im Plangebiet schon mit Beginn der Pla-
nungsrealisierung neue potenzielle Jagdgebiete geschaffen, die zumindest für die typischen Sied-
lungsarten Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus als gleichwertig betrachtet werden können. 
Das Braune Langohr findet gleich und höherwertige Ausweichflächen in den größeren geplanten Frei-
flächen und in der weiteren unbebauten Umgebung. Auch bleiben Flugkorridore durch die CEF-Maß-
nahmen und die vorgesehene Anordnung und naturnahe Gestaltung von Grün- und Verkehrsflächen 
durch das Gebiet erhalten. Die Maßnahmen kommen auch den Arten Mücken-, Teich- und Wasser-
fledermaus zugute. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für diese Arten im Teilgebiet S-Bahnstation 
Fischbek im räumlichen Zusammenhang erhalten. 
 
Eine Prüfung auf Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten nach §45 Abs. 7 BNatSchG 
ist für die Artengruppe nicht erforderlich.  
 
 
Umfeld der KITA, Schule und Sportanlagen Ohrnsweg: 
In diesem Bereich ist ein potenzielles Paarungsquartier der Zwergfledermaus betroffen. Die Pla-
nung sieht vor, den Großteil der Gebäude und Großbäume zu erhalten. Die Art findet im Plangebiet 
sowie in der Bebauung und den Gehölzen der Umgebung gleichermaßen geeignete Ausweichquar-
tiere.  
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Unter der Voraussetzung, dass die unter c) genannten Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für diese Art im Umfeld der Schule 
Ohrnsweg im räumlichen Zusammenhang erhalten. 
 
 

8.4.4 Artengruppe Mollusken 

a) Tötung oder Verletzung von Individuen 
Die Inhalte des Bebauungsplans sehen keine Nutzungsänderungen in den von der Zierlichen Tel-
lerschnecke potenziell besiedelten Bereichen (Nassbrachen nördlich der Bahnlinie) vor. Auch sons-
tige Aktivitäten, die zur Tötung oder Verletzung von Individuen führen können, wie auch Änderungen 
des Wasserhaushalts an den dortigen Beetgräben sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Das 
Plangebiet liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets Süderelbmarsch/Harburger Berge, 
in dem Absenkungen des Grundwasserstandes nicht zulässig sind. Der Verbotstatbestand der Tö-
tung oder Verletzung von Individuen dieser Art i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird somit nicht 
erfüllt. 
 
 
b) Erhebliche Störung  
 
Die potenziell von der Zierlichen Tellerschnecke besiedelten Bereiche liegen in einem nicht genutz-
ten, unzugänglichen, stark bewachsenen und versumpften Bereich. Erhebliche Störungen mit Aus-
wirkungen auf die lokale Population sind nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG wird daher nicht verwirklicht. 
 
 
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
 
Für den potenziell von der Zierlichen Tellerschnecke besiedelten Bereich sind durch die Planfestset-
zungen keine direkten Auswirkungen zu erwarten, die eine Zerstörung oder Beschädigung ihrer Le-
bensstätten bewirken könnten. Auch sind keine indirekten Auswirkungen mit derartigen Folgen zu 
erwarten, wie etwa eine Veränderung der Wasserversorgung oder der Wasserqualität der betroffe-
nen Beetgräben (s.o.). Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird daher nicht 
verwirklicht. 
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9 ARTENSCHUTZRECHTLICHE MASSNAHMEN 

9.1 CEF Maßnahme Nr. 1: Entwicklung von Bruthabitaten des Wachtelkönigs 

9.1.1 Ermittlung des Flächenumfangs 

Als vorgezogener Ausgleich für die Überplanung der zwei 2016/2018 besetzten Reviere des Wach-
telkönigs südlich und nördlich der Bahnlinie sind bisher ungeeignete Flächen so zu entwickeln und 
dauerhaft zu erhalten, dass sie günstige Bedingungen als Bruthabitat für die Art besitzen. Die Litera-
turangaben zum Raumbedarf der Art zur Brutzeit schwanken. FLADE (1994) gibt einen Raumbedarf 
von > 10 ha, bei Rufergruppen bis > 200 ha an. Laut NLWKN (2011b) liegt der Aktionsradius der 
Küken bei einem Radius von 250 m um den Rufplatz (ca. 3 ha), was einer Fläche von 19,6 ha ent-
spräche. Die konkrete Flächengröße für die CEF-Maßnahmen wird daher von der Größe der beiden 
als Ruferrevier genutzten Grünlandkomplexe abgeleitet, die jeweils ca. 12 ha umfassen. Es ist dem-
nach eine Gesamtfläche von mindestens 24 ha so zu entwickeln, dass sie zukünftig ein hochwerti-
ges Brut- und Aufzuchthabitat für den Wachtelkönig darstellt. Da insbesondere die aus Ackerflächen 
entwickelten Habitate nicht direkt nach der Maßnahmenumsetzung, sondern erst nach einer Reife-
zeit von 1-2 Jahren als Bruthabitat geeignet sind, sowie  aufgrund der Tatsache, dass die für die 
Maßnahmen verfügbaren Flächen nicht alle zusammenhängend liegen, wird die erforderliche Flä-
chengröße mit einem Aufschlag von ca. 30% versehen. Die nachfolgend beschriebenen Flächen ha-
ben zusammen eine Flächengröße von ca. 29,2 ha und entsprechen damit größenmäßig den An-
sprüchen.  
 

9.1.2 Kriterien für die Flächenauswahl 

Die inhaltlichen Anforderungen an die CEF-Maßnahme orientieren sich vor allem an den Lebens-
raumansprüchen des Wachtelkönigs. Die Art besiedelt in Norddeutschland großräumige, offene bis 
halboffene und an Klein- und Randstrukturen reiche Niederungslandschaften mit Feuchtwiesen, 
hochwüchsigen Seggen-, Wasserschwaden- oder Rohrglanzgrasbeständen und Schilfwiesen 
(NLWKN 2011b). Diese Strukturen bestehen dauerhaft vor allem in sehr extensiv als Mähwiese ge-
nutzten Feuchtgrünländern und temporären, jüngeren und feuchten Grünlandbrachen. Während 
Feuchtgebüsche, Feuchtstaudenfluren sowie graben- und wegbegleitende Saumstreifen als Struktu-
relemente begünstigend wirken, werden Flächen mit höheren Gehölzen eher gemieden. Auch wirkt 
der kleinflächige Wechsel der Nutzungsintensität sich gegenüber großflächigen, homogen struktu-
rierten Bereichen günstig für die Art aus.  
 
Zur Entwicklung der Gebiete wurden Flächen ausgewählt, die innerhalb des Hamburger und nieder-
sächsischen Moorgürtels in der Umgebung bekannter Brutvorkommen liegen. Die Art neigt zur 
Gründung von Rufergruppen, so dass eine Besiedlung der Maßnahmenflächen durch in der Nähe 
vorhandene Wachtelkönigbestände begünstigt wird. Langjährige Daten zur Besiedlung des Gebie-
tes liegen aus dem Monitoring der Wachtelkönigbestände in den EU-VSG vor (ALAND 2017a, A. Mit-
schke, schriftl. Mitt. 2018, s. auch PGM 2019). Auch ein Kontakt zu Flächen mit bereits realisierten 
Entwicklungsmaßnahmen für den Wachtelkönig wird als günstig angesehen (Arrondierung von Ent-
wicklungsflächen). 
 

Die Flächen sollen eine möglichst hohe Eignung als Wachtelkönig-Brutrevier erzielen. Dafür sind 
folgende Kriterien zu erfüllen: 
 

▪ Standortbedingungen: nicht zu nährstoffreiche Niedermoorstandorte mit hohem Grundwas-
serstand, aber ohne stehendes Wasser während der Brutzeit; keine trockenen, sandigen Be-
reiche, keine Flatterbinsen-Dominanzbestände 

 
▪ Nutzung: ein- bzw. zweischürige Pflegemahd, kein Umbruch und keine Nach- oder Neuan-

saat; Verzicht auf organische oder chemische Düngung sowie auf Pflanzenschutzmittel; Ver-
zicht auf Bodenbearbeitung (Schleppen, Walzen) sowie auf Drainierung oder sonstige 
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9.1.4 Maßnahmentypen (Flächenzuordnung s. Karten 4a+b) 

 
Maßnahmentyp Nr. 1:  
Umwandlung von Intensivgrünland (Mehrschnittwiese) in extensiv genutztes Feuchtgrünland  
Bei den Maßnahmenflächen handelt es sich um aktuell mehr oder weniger intensiv genutzte Grün-
länder auf Niedermoorboden. Die Flächen werden als Mehrschnittwiese, eine Fläche auch als Vieh-
weide genutzt. Vereinzelt sind die Schläge durch schmale Beetgräben gegliedert oder randlich ein-
gefasst. Der Maßnahmentyp beinhaltet folgende Elemente: 
 

▪ Aufgabe der Mehrschnittnutzung 

▪ räumlich und zeitlich gestaffelte Mahd:  
auf Teilflächen frühe Mahd bis Mitte Mai (unter Berücksichtigung des Wiesenbrüterschutzes), 
sonst späte Mahd ab Anfang September nach Abschluss der Brut- und Mauserzeit des 
Wachtelkönigs 

▪ sofern sommerliche Mahd auf Teilflächen nötig ist (etwa bei sehr starkem Aufwuchs), Durch-
führung ab 2. Julihälfte bei Einrichtung eines angrenzenden, 10 m breiten, ungemähten 
Schutzstreifens 

▪ Einrichtung 10 m breiter Altgras- und Feuchtstaudenstreifen mit Pflegemahd im 4-5jährigem 
Rhythmus ab Anfang September, Anlage der Streifen vorzugsweise entlang von Grüppen 
oder Gräben am Schlagrand (Flächenanteil ca. 10-15%) 

▪ soweit kein Anstau von Nachbarflächen zu befürchten ist, Verschließen oder Zuschieben der 
noch angeschlossenen Grüppen 

 
Massnahmentyp 2:  
Umwandlung von Intensivacker in extensiv genutztes Feuchtgrünland  
Bei den Maßnahmenflächen handelt es sich um aktuell als Intensivacker (meist Mais) genutzte Flä-
chen auf Niedermoorboden. Der Maßnahmentyp beinhaltet folgende Elemente: 
 
Aufgabe der Ackernutzung 

▪ ggf. einmaliger, nährstoffzehrender Zwischenfruchtanbau (z.B. Ackersenf, Roggen) ohne 
Düngung 

▪ fachgerechte Saatbettvorbereitung 

▪ Einsaat zertifizierter Regio-Saatgutmischung (RegioZert) 
(Region: Nordwestdeutsches Tiefland, Mischungstyp: Feuchtwiese) 

▪ räumlich und zeitlich gestaffelte Mahd:  
auf Teilflächen frühe Mahd bis Mitte Mai (unter Berücksichtigung des Wiesenbrüterschutzes), 
sonst späte Mahd ab Anfang September nach Abschluss der Brut- und Mauserzeit des 
Wachtelkönigs 

▪ sofern eine sommerliche Mahd auf Teilflächen nötig ist (etwa bei sehr starkem Aufwuchs), 
Durchführung ab 2. Julihälfte bei Einrichtung eines angrenzenden, 10 m breiten, ungemäh-
ten Schutzstreifens 

▪ Einrichtung 10 m breiter Altgras- und Feuchtstaudenstreifen mit Pflegemahd im 4-5jährigem 
Rhythmus ab Anfang September, Anlage der Streifen vorzugsweise entlang von Grüppen 
oder Gräben am Schlagrand (Flächenanteil ca. 10-15%)  
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Massnahmentyp 3:  
Umwandlung feuchter, artenarmer genutzter Rinderweiden in extensives Feuchtgrünland  
Dieser Maßnahmentyp wurde auf einer im Nordwesten des EU-VSG „Moorgürtel“ liegenden Weide-
fläche umgesetzt. Dort hat sich bei leichter Rinderbeweidung eine stellenweise schüttere Vegetation 
mit sehr viel Flatter-Binse (Juncus effusus) etabliert. Die Flatter-Binse ist ein hartnäckiges Wei-
deunkraut auf beweideten, entwässerten Niedermoorböden. Der Maßnahmentyp beinhaltet folgende 
Elemente: 

▪ vorbereitend spätsommerliche Mahd auf von Flatterbinsen dominierten Flächen: 
mechanisches Unterschneiden des Wurzelwerks mit dem Duwock-Schneider im Frühen 
Frühjahr (mindestens in den ersten 2 Jahren) 

▪ Nachsaat mit zertifizierter Regio-Saatgutmischung (RegioZert) 
(Region: Nordwestdeutsches Tiefland, Mischungstyp: Feuchtwiese) 

▪ räumlich und zeitlich gestaffelte Mahd:  
auf Teilflächen frühe Mahd bis Mitte Mai (unter Berücksichtigung des Wiesenbrüterschutzes), 
sonst späte Mahd ab Anfang September nach Abschluss der Brut- und Mauserzeit des 
Wachtelkönigs 

▪ sofern eine sommerliche Mahd auf Teilflächen nötig ist (etwa bei sehr starkem Aufwuchs), 
Durchführung ab 2. Julihälfte bei Einrichtung eines angrenzenden, 10 m breiten, ungemäh-
ten Schutzstreifens 

▪ Einrichtung 10 m breiter Altgras- und Feuchtstaudenstreifen mit Pflegemahd im 4-5jährigem 
Rhythmus ab Anfang September, Anlage der Streifen am Schlagrand (Flächenanteil ca. 10-
15%) 

 
Maßnahmentyp 4:  
Strukturanreicherung von extensiv genutztem Feuchtgrünland 
Die Maßnahme erfolgt auf einer bereits hochwertigen, extensiv genutzten feuchten Mähwiese mit 
Grüppenstruktur. Es soll eine Strukturanreicherung durch die Anlage von Altgras- und Feuchtstau-
denstreifen und eine Anhebung des Wasserstands erreicht werden. 
 

▪ räumlich und zeitlich gestaffelte Mahd:  
auf Teilflächen frühe Mahd bis Mitte Mai (unter Berücksichtigung des Wiesenbrüterschutzes), 
sonst späte Mahd ab Anfang September nach Abschluss der Brut- und Mauserzeit des 
Wachtelkönigs 

▪ Einrichtung 10 m breiter Altgras- und Feuchtstaudenstreifen mit Pflegemahd im 4-5jährigem 
Rhythmus ab Anfang September; Anlage der Streifen vorzugsweise entlang von Grüppen 
oder Gräben am Schlagrand (Flächenanteil ca. 10-15%) 

▪ soweit kein Anstau von Nachbarflächen zu befürchten ist, Verschließen oder zuschieben der 
noch angeschlossenen Grüppen 

 
Allgemeine Pflegehinweise 
Bei der Nutzung der Flächen sind generell folgende Pflegehinweise und Nutzungsauflagen einzuhal-
ten: 
 

▪ Vorgehen bei der Mahd:  
- Entfernung des Mahdguts, keine Lagerung von Silageballen 
- verringerte Mahdgeschwindigkeit 
- Mahdhöhe nicht unter 10 cm 
- Mahdrichtung von Innen nach Außen oder von einer Seite zur anderen 
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9.2.2 Kriterien für die Flächenauswahl 

Die Maßnahmenfläche soll im räumlichen Kontakt zu bereits von den betroffenen Arten besiedelten 
Habitaten liegen und optimaler Weise an nahrungsreiche Offenlandhabitate angrenzen. Für alle Ar-
ten sind günstige Brutbedingungen an dichten und mit einem blüten- und samenreichen sowie in-
sektenreichen Saumstreifen versehenen Feldhecken gegeben. Für den Neuntöter erhöht sich die 
Habitateignung bei einem hohen Anteil von Dornsträuchern. Einzelne Überhälter sind darüber hin-
aus günstige Habitatelemente als Singwarte für Goldammer und Bluthänfling.  
Geeignete Flächen für Maßnahmen, die für die Entwicklung von Bruthabitaten der Arten geeignet 
sind, sind im Plangebiet im Bereich nördlich der Bahn vorhanden. Die dortigen stadteigenen Acker- 
und Grünlandflächen eignen sich für die Anlage von gliedernden Heckenstrukturen. 
 

9.2.3 Beschreibung der Maßnahmenflächen  

 
Die Maßnahmenfläche liegt im Plangebiet nördlich der Bahnlinie. Die Maßnahme wurde bereits 
2021 umgesetzt, so wurden drei in Nord-Südrichtung verlaufende Heckenabschnitte von 210, 59 
und 112 lfdm Länge (gesamt: 381 m) hergestellt.  
 
Der westliche Heckenabschnitt verbindet den Querliniengraben im Norden mit dem bahnbeglei-
tenden Wirtschaftsweg (zukünftige Veloroute) im Süden. Er nimmt den westlichen Randbereich ei-
ner intensiv als Weide genutzten Grünlandfläche sowie im weiteren Verlauf einer Ackerfläche in An-
spruch. Letztere wurde im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Maßnahme zu einer Streuobst-
wiese entwickelt. Westlich an diesen Heckenabschnitt grenzt ein Intensivacker an. 
 
Der mittlere Heckenabschnitt liegt am Rande einer feuchten Wiesenbrache im zentralen Bereich 
des Pufferstreifens. 
 
Die östliche Heckenabschnitt ergänzt eine weiter nördlich bestehende Strauch-Baumhecke bis 
zum Wirtschaftsweg an der Bahnlinie. Er nimmt dabei Randbereiche einer intensiv genutzten Mäh-
wiese in Anspruch und verläuft parallel zu einem trockengefallenen Graben. 
 
 

9.2.4 Maßnahmenbeschreibung (s. Karte 4c) 

 
Als Ersatz für verlorengegangene Brut- und Nahrungshabitate der Arten Bluthänfling, Nachtigall, 
Neuntöter, Gartengrasmücke, Gelbspötter und Goldammer wurde auf den beschriebenen Flächen 
freiwachsende, 3m breite Feldhecke aus standortgerechten, heimischen Gehölzarten angelegt. Zu 
40% wurden dabei dornige und beerentragende Gehölzarten (Schlehe und Weißdorn) verwendet. 
Alle 50 lfdm wurde ein als Überhälter zu entwickelndes Großgehölz gepflanzt. Vorgelagert ist einsei-
tig ein Saumstreifen von 3 m Breite, auf dem alle 3-5 Jahre einer Pflegemahd durchzuführen ist.  
 
Die Pflanzungen sind fachgerecht gegen Wildverbiss gesichert. Es ist eine dreijährige fachgerechte 
Anwachs- und Entwicklungspflege durchzuführen. Es wurden mindestens Heister, 2 xv., 200 – 250 
cm (Bäume 1./2. Ordnung) bzw. Sträucher, 1xv, 60-100 cm (Sträucher) verwendet. 
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Für die Pflanzung fanden folgende Arten Verwendung: 
  
Bäume 1. Ordnung   
Stiel-Eiche   (Quercus robur) 5 % 
 
Bäume 2./3. Ordnung 

 

Sand-Birke   (Betula pendula) 
Eberesche   (Sorbus aucuparia) 

5 % 
5 % 

Faulbaum  (Frangula alnus) 5 % 
 

Großsträucher  
Eingriffl. Weißdorn  (Crataegus monogyna) 15 % 
  
Kleinsträucher  
Schlehe   (Prunus spinosa) 25 % 
Hundsrose   (Rosa canina) 10 % 
Roter Hartriegel  (Cornus sanguinea) 10 % 
Pfaffenhütchen  (Euonymus europaeus) 10 % 
Grau-Weide  (Salix cinerea) 10 % 

 Summe: 100% 
 

Auf dem vorgelagerten Saumstreifen wurde eine Initialeinsaat durchgeführt. Hierfür ist eine fachge-
rechte Saatbettvorbereitung vorzunehmen. Für die Einsaat kam zertifiziertes Regio-Saatgutmi-
schung (RegioZert) zur Anwendung (Region: Nordwestdeutsches Tiefland, Mischungstyp: Feldraine 
und Säume). Eine Pflegemahd findet alle 3-5 Jahre ab 1. August statt.  

 

9.3 CEF Maßnahme Nr. 3: Entwicklung von Brut- und Nahrungshabitaten für den Stieglitz 

9.3.1 Ermittlung des Flächenumfangs 

Im Plangebiet sind zwei Brutreviere des Stieglitzes betroffen (2016/18: 2 BP, 2022: 2 BP). Geeig-
nete Flächen für Maßnahmen, die für die Entwicklung von Bruthabitaten der Art geeignet sind, sind 
im Plangebiet nur in geringem Umfang vorhanden, so auf der Stadt Hamburg gehörenden Ackerflä-
chen im Bereich nördlich der Bahnlinie.  
 
Die Art brütet oft nebeneinander mit mehreren Paaren in einem gemeinsam genutzten Nahrungsha-
bitat (BAUER et al. 2005). Bei entsprechend guter Habitatausstattung auch auf den Nachbarflächen 
ist in der vorgesehenen Fläche von 0,9 ha Größe eine Besiedlung mit 2 Brutpaaren des Stieglitzes 
realistisch. 
 

9.3.2 Kriterien für die Flächenauswahl 

Der Stieglitz besiedelt vor allem halboffene und offene strukturreiche Landschaften mit einem aus-
reichenden Bestand an Baum- und Gebüschgruppen, sowie als Nahrungshabitat Kraut- und Stau-
denfluren und Brachen mit samentragenden Pflanzen. Oft besiedelt werden z.B. Streuobstwiesen 
und Obstgärten sowie Gärten und lichte, gehölzgeprägte Landschaften wie Dorfränder und extensiv 
gepflegte Parks. Die Nester werden frei in den äußeren Zweigen von freistehenden Bäumen oder 
Büschen angelegt.  
 

9.3.3 Beschreibung der Maßnahmenflächen  

Die Maßnahmenfläche liegt innerhalb des Plangebietes nördlich der Bahnlinie und war bis zur be-
reits 2021 erfolgten Umsetzung der Maßnahme in intensiver Ackernutzung. Sie misst eine Größe 
von ca. 0,9 ha und eignet sich standörtlich sowie hinsichtlich der räumlichen Lage für die 
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Umwandlung in ein Bruthabitat für den Stieglitz. Die am Ostrand der Fläche geplante Verlegung ei-
nes Abzugsgrabens erhöht für die Zielart die Habitatqualität durch das Enstehen von blüten- und sa-
menreichen Hochstaudenfluren im Uferbereich. Neben der CEF-Maßnahme selbst kann auch die an 
die angrenzende, in Kapitel 9.2 beschriebene Feldhecke mit ihrem Saumstreifen als Brut- und Nah-
rungshabitat genutzt werden. 
 

9.3.4 Maßnahmenbeschreibung (s. Karte 4c) 

Innerhalb des Plangebietes wurde 2021 als vorgezogener Ersatz für verlorengegangene Brut- und 
Nahrungshabitate des Stieglitzes eine Streuobstwiese auf einer ca. 0,9 ha großen, bislang als Inten-
sivacker genutzten Fläche nördlich der Bahnlinie angelegt. Es wurden in einem Abstand von 15 x 15 
m (entsprechend ca. 25 Bäumen) Obstbäume der untenstehenden Arten gepflanzt. Es kamen min-
destens dreimal verpflanzte Hochstämme (STU 12-14 cm) zur Verwendung, die Pflanzungen sind 
fachgerecht gegen Wildverbiss gesichert. Für die Pflanzung wird eine dreijährige fachgerechte An-
wachs- und Entwicklungspflege durchgeführt. Es wurden folgende Arten verwendet. 
 

Apfel (Malus domestica) 50 % 
Zwetschge (Prunus domestica ssp. domestica) 20 % 
Birne  (Pyrus communis) 10 % 
Sauerkirsche (Prunus cerasus) 10 % 
Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 10 % 
   Summe: 100% 
 

Auf der bepflanzten Fläche wurde weiterhin eine fachgerechte Saatbettvorbereitung und eine Initial-
einsaat durchgeführt. Für die Einsaat kam zertifiziertes Regio-Saatgutmischung (RegioZert) zur Ver-
wendung (Region: Nordwestdeutsches Tiefland, Mischungstyp: Feldraine und Säume). Eine auf 
Teilflächen von 50% alternierende, Pflegemahd findet alle 2 Jahre ab 1. August statt, bei starker 
Wüchsigkeit kann in den ersten drei Jahren auch ein zweiter Schnitt im Herbst erfolgen (Heu- oder 
Mulchmahd).  

 

9.4 CEF-Maßnahme Nr. 4: Entwicklung von Brut- und Nahrungshabitaten für Feldlerche und 
Wiesenschafstelze 

9.4.1 Ermittlung des Flächenumfangs 

Ziel der Maßnahme ist die Schaffung von für die Feldlerche und Wiesenschafstelze hochwertigen 
Brut- und Nahrungshabitaten, in denen eine Besiedlung durch die Arten auch mit vergleichsweise 
hohen Brutdichten ermöglicht werden soll.  
 
Zur Ermittlung des Flächenbedarfs brütender Feldlerchen im Hamburger Raum wurde im Auftrag 
der Freien und Hansestadt Hamburg ein Fachgutachten erstellt (MITSCHKE 2022). Das Gutachten 
enthält auch Angaben zu Mindestgrößen von Ausgleichsflächen für Vorhaben mit Eingriffen in Brut-
habitate der Feldlerche. 
 
Die Arbeit liefert eine Auswertung umfangreicher Bestandsdaten aus dem Hamburger Raum aus 
den Jahren 2016-22. Im Hinblick auf die dramatischen Bestandsrückgänge der Feldlerche seit Ende 
der 90er Jahre wurden vergleichend auch Untersuchungen zu Siedlungsdichte-Angaben der letzten 
Jahrzehnte hinzugezogen (MULSOW et al. 2010). Die Auswertungen ergaben für artspezifische Aus-
gleichsmaßnahmen einen Flächenbedarf von mindestens 3,0 ha pro Feldlerchen-Revier, solange 
die zu entwickelnden Flächen weitestgehend in offener Landschaft ohne Bäume und Sträucher lie-
gen und eine für die Art optimale Vegetationsstruktur aufweisen. Dieser Flächenansatz wurde auch 
bei anderen Hamburger Bauvorhaben der jüngeren Vergangenheit gewählt (Baugebiet Oberbillwer-
der, A26 West, Grabenverfüllung Neuenfelde) und soll nach Maßgabe der BUKEA/N bei zukünftigen 
Vorhaben als fachlicher Standard gelten. 
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9.4.3 Beschreibung der Maßnahmenflächen  

Die Maßnahmenflächen liegen teils auf Hamburger, teils auf Niedersächsischem Gebiet. Ihre größte 
Entfernung zum Plangebiet und zu den tatsächlich konkret betroffenen Fortpflanzungsstätten liegt 
bei 3,6 km, bei ca. 60% der Flächen liegt sie unter 2,5 km. Die Flächen befinden sich, soweit sie au-
ßerhalb des Plangebiets liegen, innerhalb der von Offenland und Sukzessionswäldern geprägten, 
durchgängig unbebauten Schutzgebietskulisse der EU-VSG „Moore bei Buxtehude“ (Nds.) und „Mo-
orgürtel“ (FHH). Beide Zielarten kommen hier bereits in geeigneten Habitaten vor, ihre Bestände 
profitierten dort in den letzten beiden Jahrzehnten auch von zahlreichen Biotopaufwertungsmaßnah-
men aus anderen Plänen und Projekten. Mit den nun vorgesehenen Maßnahmen für Feldlerche und 
Wiesenschafsstelze werden diese bisher schon geeigneten und besetzten Habitate weiter arron-
diert, ausgedehnt, für weitere potentielle Brutpaare besiedelbar und so zu einem größeren, zusam-
menhängenden Habitatkomplex für diese beiden Vogelarten erweitert. Unter diesen Rahmenbedin-
gungen sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen dazu geeignet, für sämtliche vom Vorhaben be-
troffenen Brutpaaren von Feldlerche und Wiesenschafstelze geeignete und erreichbare Ausweich-
habitate zu schaffen.      
 
Aktuell als Acker genutzte Maßnahmenflächen im Umfang von insgesamt ca. 2,5 ha liegen inner-
halb des Plangebiet nördlich der Bahntrasse. Die drei Flurstücke befinden sich bereits im Besitz der 
Stadt Hamburg. Weitere vier Ackerparzellen von zusammen ca. 4 ha liegen in ca. 3 – 3,5 km westli-
cher Entfernung im niedersächsischen EU-VSG „Moore bei Buxtehude“ (s. Abb. 21 / Karten 4c + 
4e).  
 
Die Maßnahmenflächen auf Grünlandhabitaten liegen in bis zu 3,5 km nördlicher bzw. nordwestli-
cher Entfernung zum Plangebiet. Es handelt sich dabei um Flächen von zusammen ca.  
22,3 ha anrechenbarer Gesamtgröße (Abb. 21, Karte 4d + 4e).  
 
Die Maßnahmen verteilen sich auf Hamburger sowie Niedersächsisches Gebiet. Sie umfassen im 
einzelnen folgende Flächen:   
 
Freie und Hansestadt Hamburg: 
 

▪ Maßnahmenflächen Plangebiet Neugraben-Fischbek 67: Die Maßnahmen umfassen drei zu-
sammen 2,4 ha große, bislang ackerbaulich genutzte Parzellen nördlich der Bahnlinie. 
 

▪ Maßnahmenflächen Neuenfelder Hinterdeich Ost: Auf Hamburger Gebiet liegt am Nordwestrand 
des EU-VSG „Moorgürtel“ eine hochwüchsige, blütenarme und von Süßgräsern dominierte 
nasse Mähwiese nährstoffreicher Standorte am Nordwestrand des EU-VSG „Moorgürtel“ in einer 
Größe von 0,7 ha.  

 
▪ Maßnahmenflächen Fischbeker Heuweg/Fischbeker Wiesen: Fünf zu entwickelnde Flurstücke 

mit einer Gesamtfläche von 6,1 ha sind aktuell in einer Intensivgrünland-Nutzung und weisen 
eine artenarme, von Gräsern dominierte Vegetation auf. Ein weiteres Flurstück von 2,5 ha 
Größe weist aktuell eine Nasswiesenvegetation auf. 
 

▪ Maßnahmenfläche Neugraben: Nördlich des Neubaugebiets Vogelkamp befindet sich eine 
0,56 ha große, überwiegend extensiv genutzte Grünlandfläche feuchter Standorte. 
 
 
 

Land Niedersachsen: 
 

▪ Maßnahmenflächen Stubbenmoor: Drei benachbarte Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 
3,6 ha werden auf den als Intensivgrünland genutzten Teilbereichen von insgesamt 2,0 ha 
für die Zielarten entwickelt.  
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Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung der Ackerflächen als Bruthabitat von Feldlerche und 
Wiesenschafstelze bei Beibehaltung der Ackernutzung.  
 
Hierfür ist zukünftig ist auf Maisanbau zu verzichten. Zulässig ist zur Brut- und Aufzuchtzeit der An-
bau von Winter- oder Sommergetreide oder Hackfrüchten. Bei Getreideeinsaat ist ein vergrößerter 
Saatreihenabstand (30-40 cm) einzuhalten. 
 
Auf beiden Schlägen sollen je 2 Feldlerchenfenster von je 30 m² Größe (ca. 5 x 6 m) angelegt wer-
den. Auf den Feldlerchenfenstern erfolgt keine Aussaat (Anheben der Sämaschine). 
Die Flächen sollen mittig zwischen den Fahrgassen und möglichst weit von den Feldrändern ent-
fernt liegen.  
 
Am Rand der Maßnahmenfläche soll einseitig ein 10 m breiter Blühstreifens angelegt werden. Hier 
hat eine Einsaat mit mehrjähriger Blühstreifenmischung (autochthones Saatgut, Kräuteranteil >50%, 
Ansaatstärke maximal 5 g/m2) stattzufinden. Der Blühstreifen kann bei Bedarf jährlich mit einer 
Mahd zwischen Anfang August und Ende März gepflegt werden. 
 
 
Maßnahmentyp 2: Grünlandaufwertung 
 
Für die Maßnahmenflächen ist eine Entwicklung intensiv genutzter Mähwiesen hin zu niedrigwüchsi-
gen, an trockeneren Bereichen auch schütteren, artenreichen Mähwiesen extensiver Nutzung vor-
gesehen. Hierfür sind folgende Nutzungsauflagen einzuhalten: 

▪ extensive Nutzung der Flächen als zweischürige Mähwiese  

▪ 1. Schnitt nicht vor Ende Juli, ein 2. Pflegeschnitt im Herbst ab Oktober, alternativ Nachbe-
weidung mit maximal 2 Tieren/ha. Auf überdüngten Beständen ggf. früherer 1. Schnitt zur 
Initial-Aushagerung als Hochschnitt (mind. 15 cm), Belange des Wiesenvogelschutzes sind 
zu berücksichtigen 

▪ Verzicht auf maschinelle Bearbeitung (Walzen, Schleppen, Mähen etc.) zwischen Mitte März 
und Ende Juli 

▪ Verzicht auf Pflegeumbruch und Neuansaat  

▪ Keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln  

▪ Genereller Verzicht auf Düngung, leichte PK-Düngung oder Stallmistdüngung bei Nachweis 
der Erforderlichkeit (Bodenuntersuchung) 

▪ erforderlichenfalls Erhaltungskalkung zwischen dem 1. Juli und 15. März 

 
Alle Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt der Vegetationsräumung im Plangebiet in einen Zustand 
gebracht worden sein, der eine gute Habitatqualität für Feldlerche und Wiesenschafstelze darstellt. 
 
 
Maßnahmentyp 3: Grünlandanlage auf ehemaligen Ackerstandorten 
 
Für die Maßnahmenflächen ist die Anlage und Entwicklung extensiv genutzter Mähwiesen mit nied-
rigwüchsiger, an trockeneren Bereichen auch schütterer, artenreichen Grünlandvegetation auf ehe-
maligen Ackerstandorten vorgesehen. Hierfür sind folgende Nutzungsauflagen einzuhalten: 

▪ Aufgabe der Ackernutzung 

▪ bedarfsweise einmaliger, nährstoffzehrender Zwischenfruchtanbau (z.B. Ackersenf, Roggen) 
ohne Düngung 

▪ fachgerechte Saatbettvorbereitung 
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▪ Einsaat von zertifizierter Regio-Saatgutmischung (RegioZert, Region: Nordwestdeutsches 
Tiefland, Mischungstyp: Feuchtwiese) 

▪ extensive Nutzung der Flächen als zweischürige Mähwiese  

▪ 1. Schnitt nicht vor Ende Juli, ein 2. Pflegeschnitt im Herbst ab Oktober, alternativ Nachbe-
weidung mit maximal 2 Tieren/ha. Auf überdüngten Beständen ggf. früherer 1. Schnitt zur 
Initial-Aushagerung als Hochschnitt (mind. 15 cm), Belange des Wiesenvogelschutzes sind 
zu berücksichtigen 

▪ Verzicht auf maschinelle Bearbeitung (Walzen, Schleppen, Mähen etc.) zwischen Mitte März 
und Ende Juli 

▪ Verzicht auf Pflegeumbruch und Neuansaat  

▪ Keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln  

▪ Genereller Verzicht auf Düngung, leichte PK-Düngung oder Stallmistdüngung bei Nachweis 
der Erforderlichkeit (Bodenuntersuchung) 

▪ erforderlichenfalls Erhaltungskalkung zwischen dem 1. Juli und 15. März 
 

Maßnahmentyp 4: Grünlandsicherung 
 
Ziel des Maßnahmentyps ist die dauerhafte Sicherung und Aufwertung von artenreichen Feucht- 
und Nassgrünlandbeständen als Bruthabitat der Zielarten. Hierfür sind folgende Nutzungsauflagen 
einzuhalten: 

▪ extensive Nutzung der Flächen als zweischürige Mähwiese  

▪ 1. Schnitt nicht vor Ende Juli, ein 2. Pflegeschnitt im Herbst ab Oktober, Belange des Wie-
senvogelschutzes sind zu berücksichtigen 

▪ Verzicht auf maschinelle Bearbeitung (Walzen, Schleppen, Mähen etc.) zwischen Mitte März 
und Ende Juli 

▪ Verzicht auf Pflegeumbruch und Neuansaat  

▪ Keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln  

▪ Genereller Verzicht auf Düngung, leichte PK-Düngung oder Stallmistdüngung bei Nachweis 
der Erforderlichkeit (Bodenuntersuchung) 

▪ erforderlichenfalls Erhaltungskalkung zwischen dem 1. Juli und 15. März 

 

Alle Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt der Vegetationsräumung im Plangebiet in einen Zustand 
gebracht worden sein, der eine gute Habitatqualität für die Feldlerche und die Wiesenschafstelze 
darstellt. 
 
In die Regelungen zur Pflegenutzung der Hamburger Maßnahmenflächen fließen die Ergebnisse 
des jährlichen Brutvogelmonitorings (Bearbeiter: A. Mitschke) ein, dessen Bearbeitungskulisse um 
die Plangebietsflächen nördlich der Bahn erweitert wird. Die Pflege der niedersächsischen Maßnah-
menflächen erfolgt in enger Abstimmung mit der BUKEA. 
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9.5 CEF-Maßnahme Nr. 5: Einrichtung von Turmfalken-Nistkästen 

9.5.1 Kriterien für die Flächenauswahl 

Die Maßnahme soll den Verlust des Turmfalken-Brutplatzes an der ehemaligen Panzertrasse kom-
pensieren. Kriterien für den Standort der Nisthilfen sind eine ausreichende Entfernung zu Störungs- 
und Gefahrenquellen, die ausreichende Nähe zu hochwertigen Nahrungshabitaten und die gute An-
fliegbarkeit der Kästen. Gegenüber regelmäßigen Störungen ist der Turmfalke dabei relativ un-
empfindlich. Die Nisthilfen sollen innerhalb des Plangebiets an Gebäudefassaden mit ausreichen-
der Höhe (>6 m) in Nord-bis Ostexposition errichtet werden. 
 

9.5.2 Beschreibung der Maßnahmenflächen  

Als langfristiger Standort im Plangebiet kommen für die Errichtung der Nisthilfen vor allem die Fas-
saden der Gewerbebauten im Norden des geplanten Gewerberiegels in Frage Bereichen ohne di-
rekt angrenzende Straßen oder ähnlich intensiven Lärmquellen (Bahnlinie) ist dabei der Vorzug zu 
geben. Günstig sind z.B. die Gebäudefassaden entlang der Retentionsgräben oder westlich der fuß-
läufigen S-Bahn-Zuwegung / der ehemaligen Panzerrampe (Karte 4f). Die Nisthilfen können aber 
erst nach Fertigstellung des entsprechenden Baubschnittes (BA 5) eingerichtet werden. Um auch für 
den Zeitraum zwischen der Räumung der Vegetation am heutigen Brutplatz und der Fertigstellung 
des Gewerberiegels geeignete Brutmöglichkeiten zu schaffen, sind vorgezogen weitere Nisthilfen an 
geeigneten Gebäuden in einem Suchraum entsprechend eines Radius von 2.500 m herzurichten. 
Als mögliche Standorte kommen z.B. die Sandbeksiedlung, die Siedlungsrand-bereiche an der 
Fischbeker Heide sowie die Neubaugebiete Vogelkamp und Fischbeker Heidbrook in Frage. 
 

9.5.3 Maßnahmenbeschreibung 

Da Turmfalken-Nisthilfen auch von anderen Vogelarten (z.B. Dohlen) angenommen werden, sind 
zur Sicherung des Erfolgs der Maßnahme mehrere Kästen zu errichten. Es sollen insgesamt 6 Nist-
kästen hergerichtet werden. Vorgezogen sind 3 Nistkästen außerhalb des Plangebiets (s.o.) und 3 
weitere innerhalb dessen nach Umsetzung des Bauabschnittes 5 anzubringen.  
 
Bewährt haben sich Holzbeton- oder Holzkästen mit den Abmessungen 40cm x 35cm x 35cm (LBH) 
mit einer Einstreu z.B. aus Hobel-/Sägespänen. Die Nisthilfen sind auf der Vorderseite mit einer An-
sitzstange zu versehen. Die Kästen sollen an den oberen Kanten der Fassadenflächen angebracht 
werden, wobei eine Zugänglichkeit für Wartungszwecke zu beachten ist. 
 
Die Kästen sind dauerhaft jährlich zu warten. Für die Herstellung der Maßnahme ist eine ökologi-
sche Baubegleitung durchzuführen.  
 
 

9.6 CEF Maßnahme Nr. 6: Einrichtung von Fledermaus-Rundkästen für das Braune Langohr 

9.6.1 Kriterien für die Flächenauswahl 

Die bereits eingerichteten Kastenstandorte sollen dem vorgezogenen Ausgleich für den Verlust von 
potenziellen Quartieren des Braunen Langohrs durch Gehölzrodungen dienen. Die Standorte befin-
den sich angrenzend an den von der Planung betroffenen Bereich am S-Bahnhof Fischbek im Um-
feld der Nachweisorte der Art aus der ersten Fledermaus-Erfassung (2018). Mit der Errichtung von 
jeweils einer Kastengruppe südlich und nördlich der Bahnlinie wird der Art ein Ausweichen in die 
beiden angrenzenden naturnahen Bereiche ermöglicht. 
 

9.6.2 Beschreibung der Maßnahmenflächen  

Die an die nördlich der S-Bahn liegenden Kastenstandorte angrenzenden Flächen wurden bislang 
landwirtschaftlich als Grünland genutzt und werden im Zuge der Realisierung des Bebauungsplans 
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im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen einer extensiven Nutzung zugeführt. Die Kastenstand-
orte befinden sich an den die Grünlandschläge durchziehenden Baumhecken.  
 
Die südlich der S-Bahn liegenden Kastenstandorte befinden sich in dem am Stückegraben liegen-
den Altbaumbestand am östlichen Plangebietsrand. Die Bäume grenzen an bis ca. 2020 extensiv 
als Grünland genutzte und seitdem brachliegende Flächen. Der Bebauungsplan sieht vor, diese Flä-
che als Waldausgleichsfläche und zur Kompensation von Eingriffen als Sukzessionsfläche mit dem 
Zielbiotop „Erlenbruch“ zu entwickeln. 
 
 

9.6.3 Maßnahmenbeschreibung (s. Karte 4f) 

Pro Fläche wurden jeweils drei Fledermausrundkästen (insgesamt 6 Kästen) angebracht. Die Käs-
ten wurden in Süd-, Südwest- oder Ostexposition in 5 m Höhe an Großbäumen, die frei von direkter 
Beleuchtung sind, angebracht. Der Luftraum vor und unter dem Kasten ist frei von verstellenden Ob-
jekten. Die Kästen sind dauerhaft jährlich zu warten. 
 
Für die Herstellung der Maßnahme wurde eine ökologische Baubegleitung durchgeführt. 
 
 

9.7 CEF Maßnahme Nr. 7: Anlage von quartiersnahen Nahrungshabitaten für Braunes Lang-
ohr, Breitflügel- und Zwergfledermaus 

9.7.1 Ermittlung des Flächenumfangs 

Die Maßnahme soll durch die Anlage von Fledermaus-Nahrungshabitaten den Verlust von ca. 1 ha 
Gehölzflächen sowie von angrenzenden Landwirtschaftsflächen als Teil des Quartiersumfelds von 
Braunem Langohr, Breitflügel- und Zwergfledermaus ausgleichen. Die Flächen sind zusammen ca. 
1,7 ha groß.     
 

9.7.2 Kriterien für die Flächenauswahl 

Durch die Planung erfolgen Beeinträchtigungen des Quartiersverbunds von Braunem Langohr, 
Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus. Während ein direkter Verlust von Quartieren durch ge-
bäudeabriss- oder Umbau sowie Rodungen durch eine ökologische Baubegleitung und ggf. daran 
anschließende Maßnahmen vermieden werden kann, erfordert die weitreichende Umgestaltung des 
Quartiersumfelds insbesondere von essentiellen Nahrungsflächen und Flugwegen vorgezogene 
CEF-Maßnahmen, um die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang kontinuierlich zu gewährleisten. Hierzu sind bereits vor der Räumung der Baufelder attraktive 
Fledermaus-Nahrungsflächen anzulegen, die auch nach der kompletten Realisierung der Planung 
ihre Funktion aufrechterhalten können.     
 
Die Maßnahmenflächen sollen sich innerhalb des Quartiersverbunds der betroffenen Fledermausar-
ten oder im räumlichen Zusammenhang zu diesem befinden.  
 

9.7.3 Beschreibung der Maßnahmenflächen  

Die westliche der beiden Maßnahmenflächen umfasst einen Streifen entlang der Rethenbek, die ca. 
50 m westlich des Fledermaus-Quartiersverbunds durch das Plangebiet verläuft. Sie ist über lineare 
Gehölzstrukturen zwischen der Cuxhavener Straße und dem Wiesengrund an den Quartiersverbund 
der Arten angebunden. Die Fläche ist ca. 1,5 ha groß und wird derzeit als Acker genutzt, zukünftig 
fungiert sie als einer der Grünzüge, die das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung durchziehen. Die 
Rethenbek weist heute keine dauerhafte Wasserführung und nur eine schmale, wenig ausgeprägte 
Saumvegetation mit einzelnen jüngeren Bäumen und niedrigen Sträuchern auf. Als Fledermausha-
bitat ist die Struktur derzeit ohne besondere Bedeutung. Die Flächen entlang der Rethenbek sind im 



Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 67 Planungsgemeinschaft 
Artenschutzfachliches Gutachten, Stand: 11.12.2023 Marienau 
 

 
 
 

105 

Bebauungsplan als Flächen für die Wasserwirtschaft dargestellt, da das Gewässer der Oberflächen-
entwässerung des Wohngebietes dienen soll. 
 
Die östliche Maßnahmenfläche umfasst die Grün- und Gehölzflächen entlang eines Abschnitts der 
zukünftigen Hauptzufahrtsstraße zum Wohngebiet, dem „Fischbeker Boulevard“, und zwar von der 
Cuxhavener Straße bis zur „Gründerstraße“ am Nordrand des geplanten Wohngebiets. Die Flächen 
werden als Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt und sind ca. 0,7 
ha groß.       
 

9.7.4 Maßnahmenbeschreibung (s. Karte 4f) 

Es ist eine durchgängig Bepflanzung der Maßnahmenstrecken mit heimischen Baumarten hoher 
Pflanzqualitäten (Hochstamm mind. 16-18 cm Stammumfang), mit Gruppen heimischer Sträucher 
sowie mit Staudensäumen und Wildblumenwiesen, auf der Ostseite der Rethenbek ggf. auch mit 
Uferstauden vorgesehen. Ein vollständiger Kronenschluss der Baumpflanzungen ist dabei nicht er-
forderlich. Im Bereich querender Straßen sind Großbäume mit einer unterpflanzten geschlossenen 
Strauchschicht vorzusehen, die als „hopover“ den Fledermäusen das gefahrenarme Überfliegen der 
Fahrbahn im Kronenbereich ermöglichen sollen.  
 
Für die Pflanzmaßnahmen sind primär die in der Pflanzliste im Anhang genannten Arten zu verwen-
den. Beimengungen anderer Stauden und Gräser z.B. in Saatmischungen sind zulässig, sofern es 
sich um heimische und standorttypische Arten handelt. Die Vegetationsflächen sind von direkter Be-
leuchtung freizuhalten. Die Flächen sind mit folgenden Maßnahmen dauerhaft extensiv zu pflegen: 
 

▪ Extensiver Gehölzschnitt zur Erhaltungspflege und Verkehrssicherheit 
▪ Ersatzpflanzung abgängiger Bäume und Sträucher 
▪ Abschnittsweise alternierender Rückschnitt von Staudenfluren alle 2-3 Jahre 
▪ Ein- bis zweimalige Mahd von Wiesenflächen, ggf. Nachsaat  
▪ Verzicht auf Pestizideinsatz 

 
Für die Herstellung der Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung durchzuführen. 
 

9.8 Umsetzungszeitraum 

Die CEF-Maßnahmen 1-7 sind als vorgezogene Maßnahmen umzusetzen. Der Zeitpunkt, zu dem 
die Maßnahmenflächen ihre Funktion aufnehmen können, darf demnach nicht nach der Inanspruch-
nahme der entsprechenden Habitate durch das Vorhaben liegen.  
 
Die für die CEF-Maßnahme 1 (Wachtelkönig) erforderlichen Nutzungsänderungen sind spätestens 
im der Vegetationsräumung der Gewerbeflächen vorhergehenden Jahr umzusetzen. Aufgrund der 
erforderlichen Reifungsdauer der Zielhabitate wurde der Flächenumfang dieser Maßnahme weiter-
hin mit einem Aufschlag versehen (Kap.9.1.1). Auf Teilflächen wurden die Maßnahmen bereits zwi-
schen 2019 und 2021 realisiert. 
 
Die CEF-Maßnahmen Nr. 2 bis 4 und 6 müssen zeitlich so rechtzeitig umgesetzt werden, dass sie 
in der Brut- bzw. Reproduktionssaison, in der die betroffenen Habitatstrukturen nicht mehr zur Verfü-
gung stehen (Räumung der Vegetation), ihre Funktion für die Zielarten bereits erfüllen können. Um 
dies sicherzustellen, wurden die Maßnahmen Nr. 2, 3 und 6 sowie der überwiegende Teil der Maß-
nahme Nr. 4 bereits im Zeitraum 2019-21 umgesetzt.  
 
Von Maßnahme Nr. 5 (Turmfalken-Nisthilfe) wird ein Teil vorgezogen umgesetzt, so dass die Nisthil-
fen bereits vor Räumung der zentralen Plangebietsfläche südlich der Bahn bezugsfertig sind. Der 
zweite Teil der Maßnahme wird nach Fertigstellung des Gewerberiegels (Bauabschnitt 5) umgesetzt. 
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Die im Plangebiet liegende CEF-Maßnahme 7 (Fledermaus-Nahrungshabitat) kann aus zwingenden 
technischen Gründen erst im Zuge der Erschließungsarbeiten hergestellt werden. Der Funktionser-
halt der wesentlichen Teile des heute vorhandenen Jagdhabitats bis zur vollen Funktionsfähigkeit 
der CEF-Maßnahme wird aber auf der Basis von Anpassungen des Planbilds sowie durch Festset-
zungen des Bebauungsplans und Vorgaben für die Vermarktung gesichert. Für die Maßnahme ist 
eine mindestens dreijährige Reifezeit erforderlich, d.h. die Pflanzmaßnahmen müssen spätestens 
drei Jahre vor Beginn der Erschließungs- und Gehölzräumungsarbeiten in den betroffenen Teilflä-
chen abgeschlossen sein. Diese Zeitspanne ist erforderlich, damit sichergestellt ist, dass die Ge-
hölze und Pflanzflächen die Anwachsphase überstanden haben und die Habitatfunktionen der Maß-
nahme erfüllen. Erst dann kann davon ausgegangen werden, dass die Pflanzungen ein ausreichen-
des Maß an Pflanzschluß und Blütenreichtum besitzen, so dass sie eine hohe Attraktivität für die 
von den Fledermäusen als Nahrung benötigten Insekten aufweisen. Ebsenso können erst nach die-
ser Zeitspanne die Gehölzstrukturen als eine ausreichend wahrnehmbare Kulisse für die strukturge-
bunden jagenden Fledermäuse dienen. 
 
Abbildung 22 verdeutlicht die zeitliche Verschneidung zwischen der Maßnahmenumsetzung und den 
Erschließungs- und Baumaßnahmen im Plangebiet: In Rot sind die Flächen dargestellt, auf deren 
Räumung sich der zeitliche Vorlauf der CEF-Maßnahme bezieht. In Gelb sind die für die Umsetzung 
der CEF-Maßnahme vorgesehenen Flächen dargestellt. Die Räumung der orange dargestellten Flä-
che ist bereits für die Bauausführung der Erschließung und die Herstellung der CEF-Maßnahmenflä-
che (Teilbereich „Fischbeker Boulevard“) erforderlich. Die Maßnahmenumsetzung wird deshalb vorge-
zogen und ist im Zuge der Bauausführung der Erschließung nach Vorweggenehmigungsreife des B-
Plans geplant. 
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10 ZUSAMMENFASSUNG 

Der Hamburger Bezirk Harburg und die IBA Hamburg GmbH planen die Entwicklung von Wohnbau- 
und Gewerbeflächen auf einer Fläche, die überwiegend nördlich der Bundesstraße 73 (Cuxhavener 
Straße) zwischen der westlichen Stadtgrenze und der Siedlung Neugraben-Sandbek liegt. Zur bauleit-
planerischen Vorbereitung des Vorhabens ist die Aufstellung des Bebauungsplans Neugraben-Fisch-
bek 67 „Fischbeker Reethen“ geplant. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 105 ha und grenzt im 
Norden an das EU-VSG „Moorgürtel“. 
 
Durch die Realisierung der geplanten Nutzungsänderungen können artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG eintreten. Die Datengrundlage für die artenschutzfachliche Bewer-
tung bilden in den Jahren 2016 und 2018 durchgeführte faunistische Erfassungen der Artengruppen 
Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, Tagfalter, Libellen und Heuschrecken sowie eine Potenzialana-
lyse für weitere Artengruppen. 
 
Das Plangebiet wird weiträumig durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Kleinräumig enthält es 
auch Siedlungsflächen, so nördlich und südlich der Cuxhavener Straße und am Westrand des 
Stadtteils Fischbek. Es wird von der S-Bahnlinie Harburg-Stade durchschnitten. 
 
Die avifaunistische Erfassungen ergaben Nachweise von 51 Brutvogel- und 11 Gastvogelarten, da-
runter auch 23 auf den Roten Listen/Vorwarnlisten Deutschlands bzw. Hamburgs geführte Arten. Es 
wurden neun Fledermausarten im Plangebiet nachgewiesen. Brutvögel und Fledermäuse fallen un-
ter den strengen Artenschutz, für sie gelten die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG. Außerdem sind Vorkommen der ebenfalls streng geschützten Zierlichen Tellerschne-
cke (Anisus vorticolus) möglich. Die Untersuchungen der Amphibien und der o.g. Wirbellosengrup-
pen ergaben keine Nachweise streng geschützter Arten, jedoch einer Reihe besonders geschützter 
Arten. Für diese haben die artenschutzrechtlichen Verbote im vorliegenden Falle keine Geltung. 
 
Mit der Realisierung des Vorhabens ist vor allem die Zerstörung und Überbauung von Brutvogelha-
bitaten in Offenland- und Gehölzbeständen sowie Siedlungsflächen und kleinflächig von Gewässer-
lebensräumen verbunden. Insbesondere für den nachgewiesenen Wachtelkönig und weitere Boden-
brüter kommen indirekte Beeinträchtigungen aufgrund der Prädationsgefahr durch Haustiere und 
durch zunehmenden Freizeitdruck hinzu.  
 
Zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wird eine Reihe von 
Maßnahmen beschrieben.  Für den Wachtelkönig und weitere Arten greifen zur Einhaltung der ar-
tenschutzrechtlichen Vorgaben auch Schadensbegrenzungsmaßnahmen, die für die Erreichung der 
Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und Erhaltungszielen der EU-VSG „Moorgürtel“ und 
„Moore bei Buxtehude“ notwendig sind. Diese dienen vor allem der Verringerung des Prädationsrisi-
kos durch freilaufende Haustiere und der Lenkung der Freizeitnutzung. Die Maßnahmen sind in ei-
ner separaten FFH-Verträglichkeitsstudie (PGM 2023) formuliert. 
 
Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für die Überplanung von zwei Wachtel-
könig- Brutrevieren (Zerstörung von Lebensstätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) werden auf 
insgesamt 29,2 ha vorgezogene Maßnahmen zur Herstellung bzw. Aufwertung von Bruthabitaten für 
die Art beschrieben. Die Flächen liegen teils im Hamburger EU-VSG „Moorgürtel, teils im Nieder-
sächsischen EU-VSG „Moore bei Buxtehude“.  
 
Für die Arten Stieglitz, Bluthänfling, Gartengrasmücke, Gelbspötter, Goldammer, Nachtigall und 
Neuntöter wird die Anlage von insgesamt 381 lfdm Feldhecke sowie einer 0,9 ha großen Streuobst-
wiese als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme erforderlich, um die zu erwartende Zerstörung von 
Lebensstätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu kompensieren.  
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Für den Turmfalken ist die Errichtung von insgesamt 6 Fassaden-Nisthilfen vorgesehen, um die zu 
erwartende Zerstörung von Lebensstätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu kompensieren 
 
CEF-Maßnahmen sind ebenfalls für die Arten Feldlerche und Wiesenschafstelze erforderlich. Diese 
umfassen insgesamt eine Fläche von 28,7 ha. Hiervon wird auf ca. 2,5 ha bestehenden Ackerflä-
chen nördlich der Bahntrasse und im niedersächsischen EU-VSG „Moore bei Buxtehude“ die Attrak-
tivität für diese Arten durch die Anlage von Lerchenfenstern und Blühstreifen deutlich gesteigert. 
Weitere 4 ha Ackerland und ca. 22,4 ha Grünland werden außerhalb des Plangebiets für die Arten 
durch Nutzungsextensivierung aufgewertet. Diese Maßnahmen bewirken, dass die Funktion der Le-
bensstätten von Feldlerche und Wiesenschafstelze im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.  
 
Eine Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die betroffenen Brutvo-
gelarten nicht erforderlich.  
 
Die Fledermausbestände des Gebietes sind durch den Verlust von Jagdhabitaten und Flugwegen 
sowie der Beeinträchtigungen von nachweislichen und potenziellen Quartieren betroffen. Zur Sicher-
stellung der ökologischen Funktion von Lebensstätten von Braunem Langohr, Zwerg-, Rauhaut- und 
Breitflügelfledermaus im räumlichen Zusammenhang wird eine Reihe von Maßnahmen beschrieben. 
So werden für die Arten Braunes Langohr, Rauhaut-, Zwerg- und Breitflügelfledermaus als CEF-Maß-
nahmen auf ca. 1,7 ha Fläche hochwertige Nahrungshabitate innerhalb des Plangebiets geschaffen. 
Außerdem wurden auf Basis der Erfassungsergebnisse von 2018 nördlich und südlich der Bahnlinie 
bereits insgesamt 6 Rundkästen für das Braune Langohr angebracht. Eine Anwendung der Ausnah-
meregelung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für keine der betroffenen Fledermausarten erforderlich. 
 
Für die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) ist kein Eintreten von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen zu erwarten. 
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